
 
Stadt Troisdorf        30.10.2023 
 
 
An alle  
Mitglieder des 
 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 
 
nachrichtlich 
an alle Stadtverordneten 
 

 

Niederschrift zur Sitzung des     NR. 4/2023 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

 

 

Sitzungstermin Donnerstag, 07.09.2023 Beginn:18:02 Uhr 

Sitzungsort Sitzungssaal A, EG 
Kölner Straße 176 
53840 Troisdorf 

Ende:   20:19 Uhr 

 

Anwesende: 
 

CDU-Fraktion 
Becker, Jörg Vertretung für Frau Alexandra Plaep 
Blankenheim, Simon  
Eich, Rudolf  
Hartmann, Michael  
Herrmann, Friedhelm  
Hurnik, Esther  
Kollmorgen, Helen  
Siegmund, Peter  

SPD-Fraktion 
Dederichs, Kai Vertretung für Herrn Horst Grundmann 
Fischer, Heinz  
Heidrich, Andrea  
Marner, Ron Jascha  
Schliekert, Fabian  
Stinner, Bettina  

GRÜNE Fraktion 
Blauen, Angelika  
Burgers, Arnd  
Möws, Thomas  
Pick, Ulrike  

DIE LINKE Fraktion 
Schlesiger, Sven Vertretung für Frau Monika Lappe 
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FDP-Fraktion 
Scholtes, Dietmar  

Fraktion DIE FRAKTION 
Fingerhuth, Justin Vertretung für Herrn Bernd Op't Eynde 

Fraktion Volksabstimmung 
Rothe, Ralf-Udo  

Verwaltung 
Schaaf, Walter Technischer Beigeordneter 
Klein, Anja Amtsleiterin 61 
Stange, Harald Amtsleiter 63 
Feiling, Oliver Amt 61 

Schriftführung 
Sanna, Sara  
 
 
 

Entschuldigt fehlen: 
 

CDU-Fraktion 
Plaep, Alexandra  

SPD-Fraktion 
Grundmann, Horst  

DIE LINKE Fraktion 
Lappe, Monika  

Fraktion DIE FRAKTION 
Op't Eynde, Bernd  

Integrationsrat 
Ünal, Salih  

Seniorenbeirat 
Banischewski, Sigrid  
 
 
Gäste zu TOP 2: Matthias Happel (Reicher Haase Assoziierte GmbH) 
 Sophie Dorner (Stadt + Handel) bis 18:53 Uhr 
 
Von der Presse sind anwesend: 
Rhein-Sieg-Anzeiger Dieter Krantz bis 19:40 Uhr 
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Tagesordnung: 

I. Öffentlicher Teil  
   
1. Genehmigung der Niederschriften 

hier: Gemeinsame nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Denkmalschutz sowie Ausschusses für 
Umwelt- und Klimaschutz am 25.05.2023 um 17 Uhr sowie für die 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmal-
schutz am 25.05.2023 um 18 Uhr 

2023/0587 

   
2. Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren 

hier: Vorstellung des aktuellen Entwurfsstands der räumlich-
funktionalen Gesamtstrategie "Masterplan Innenstadt" 

2023/0637 

   
3. Städtisches Wohnbauflächenmonitoring 

hier: Bericht über die Wohnbauflächenentwicklung 2020-2022 
2023/0405 

   
4. Bebauungsplan K 211, Stadtteil Troisdorf-Kriegsdorf, Bereich 

nordwestlich des Akazienwegs, (Wohngebietsabrundung entlang 
des Akazienwegs - Parallelverfahren mit 10. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes) 
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 

2023/0406 

   
5. Flächennutzungsplan der Stadt Troisdorf, 10. Änderung, Stadtteil 

Troisdorf-Kriegsdorf, Bereich nordwestlich des Akazienwegs 
(Wohngebietsabrundung entlang des Akazienwegs - Parallelver-
fahren mit Aufstellung des Bebauungsplanes K 211) 
hier: Aufstellungsbeschluss zur Änderung gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 
(8) BauGB 

2023/0407 

   
6. Bebauungsplan O 213, Stadtteil Troisdorf-Oberlar, Bereich Bon-

ner Straße, Meitnerstraße, Boschstraße (Sicherung der gewerbli-
chen Nutzung, Umgang mit Gemengelage)  
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m.  § 13 BauGB 

2023/0632 

   
7. Bebauungsplan O 112, Blatt 2, 1. Änderung, Stadtteil Troisdorf-

Oberlar, Bereich ehemalige Gasstation an der Industriestraße, 
Ecke Landgrafenstraße (Errichtung eines Feuerwehrgerätehau-
ses - im beschleunigten Verfahren mit Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes) 
hier: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden gem. § 3 (1) u. § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 

2023/0633 
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8. Bebauungsplan S 190, Blatt 2, Stadtteil Troisdorf-Sieglar, Bereich 

Kerpstraße, Spicherstraße, Pastor-Böhm-Straße, Steinstraße, 
(städtebauliche Entwicklung Bereich Pastor-Böhm-Haus – im be-
schleunigten Verfahren, mit Berichtigung des Flächennutzungs-
planes) 
hier: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden gem. § 3 (1) u. § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 
und Verkleinerung des Geltungsbereichs 

2023/0563 

   
9. Bebauungsplan T 120, 4. Änderung, Stadtteil Troisdorf-Mitte, Be-

reich Kronprinzenstraße, Ecke Viktoriastraße (Evangelisches 
Gemeindezentrum Troisdorf, Umgestaltung von öffentlichen Grün- 
und Verkehrsflächen) 
hier: Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) u. § 4 (2) 
BauGB i.V.m. § 13a (2) Nr. 1 BauGB 

2023/0638 

   
10. Bebauungsplan T 201, Stadtteil Troisdorf-Mitte, Bereich Ambio-

rixstraße und ehem. belgische Schule (Wohnbebauung auf dem 
Gelände der ehem. belgischen Schule - im beschleunigten Ver-
fahren, mit Berichtigung des Flächennutzungsplanes) 
Hier: Beschluss zur Umstellung des Verfahrens und zur frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 3 (1) 
u. § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 

2023/0436 

   
11. Bebauungsplan Sp 203, Stadtteil Troisdorf-Spich, Bereich Im 

Wiesengrund, Dornröschenweg, Freiheitsstraße, Asselbachstra-
ße, (Wohnbebauung im Blockinnenbereich - im beschleunigten 
Verfahren) 
hier: Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) u. § 4 (2) 
BauGB i.V.m. § 13a (2) Nr. 1 BauGB 

2022/0423 

   
12. Bebauungsplan K 170, 1. Änderung, Stadtteil Troisdorf-

Kriegsdorf, Bereich Reichensteinstraße, Reichsteinstraße 74 und 
Brucknerstraße 41, Brucknerstraße, Humperdinckstraße, 
Beethovenstraße, Offenbachstraße, (Aufhebung des Erhaltungs-
bereichs für das Pfarrheim zugunsten eines Wohnungsneubaus – 
im beschleunigten Verfahren)  
hier: Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 
gem. § 3 (2) u. § 10 (1) i.V.m. § 13a BauGB 

2023/0534 

   
13. Flächennutzungsplan der Stadt Troisdorf, 4. Änderung,  

Stadtteile Troisdorf-Mitte, Sieglar, Spich, Friedrich-Wilhelms-Hütte 
und Oberlar, Bereiche der Zentralen Versorgungsbereiche  
(Übernahme der Zentralen Versorgungsbereiche aus dem Einzel-
handels- und Nahversorgungskonzept der Stadt Troisdorf 2020) 
hier: Abschließender Feststellungsbeschluss zur Vorlage bei der 
höheren Verwaltungsbehörde gem. § 3 (2) und § 6 (1) BauGB 

2023/0635 

   
14. Prüfung der Einrichtung einer Tiny-House-Siedlung 

Hier: Prüfauftrag Tiny-Houses in Blockinnenberei-
chen/Potentialflächen u.a. 

2022/0549 
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15. Bebauungsplan T201, Stadtteil Troisdorf-Mitte, Bereich Ambio-

rixstraße und ehemalige belgische Schule 
hier: Antrag der SPD Fraktion vom 11. Juni 2023 

2023/0520 

   
16. Mitteilungen  
   
17. Bebauungsplan K 210 (Ausweisung eines Rettungszentrums) 

Hier: Vorstellung des Gutachtens über die elektromagnetische 
Immissionen und weiteres Vorgehen 

2023/0685 

   
18. Galerie Troisdorf Wilhelm-Hamacher-Platz 22 2023/0642 
   
19. Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan NRW be-

züglich Ausbau der Erneuerbaren Energien 
hier: Zusammenfassung der Änderungen und Stellungnahme der 
Stadt Troisdorf 

2023/0611 

   
20. Vierteljährliche Beschlusskontrolle (öffentlich) 

hier: Kontrolle der Sitzungen vom 16.03.2023 und 25.05.2023 des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

2023/0588 

   
21. Halbjährliche Beschlusskontrolle (öffentlich) 

hier: Kontrolle der Sitzungen des 1. Halbjahres 2023 des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

2023/0589 

   
22. Anfragen  
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II. Nichtöffentlicher Teil  
   
23. Mitteilungen  
   
24. Antrag auf Auskiesung in der Stadt Niederkassel 

hier: Stellungnahme der Stadt Troisdorf 
2023/0663 

   
25. Bebauungsplan K170, 1. Änderung, Stadtteil Troisdorf-Kriegsdorf, 

Bereich Reichensteinstraße, Reichsteinstraße 74 und Bruckner-
straße 41, Brucknerstraße, Humperdinckstraße, Beethovenstra-
ße, Offenbachstraße, (Aufhebung des Erhaltungsbereichs für das 
Pfarrheim zugunsten eines Wohnungsneubaus – im beschleunig-
ten Verfahren) 
hier: Liste privater Einwender 

2023/0533 

   
26. Standorte für Logistik Betriebe 

hier: Antrag der CDU Fraktion vom 22. August 2023 
2023/0702 

   
27. Vierteljährliche Beschlusskontrolle (nichtöffentlich) 

hier: Kontrolle der Sitzungen vom 16.03.2023 und 25.05.2023 des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

2023/0590 

   
28. Halbjährliche Beschlusskontrolle (nichtöffentlich) 

hier: Kontrolle der Sitzungen des 1. Halbjahres 2023 des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

2023/0591 

   
29. Anfragen  
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Ausschussvors. Herrmann eröffnet um 18.02 Uhr die Sitzung und stellt die form- und fristge-
rechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.  
 

Protokoll: 

I. Öffentlicher Teil  
   
TOP 1 Genehmigung der Niederschriften 

hier: Gemeinsame nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Denkmalschutz sowie Ausschusses für 
Umwelt- und Klimaschutz am 25.05.2023 um 17 Uhr sowie für 
die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Denk-
malschutz am 25.05.2023 um 18 Uhr 

2023/0587 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz genehmigt die Niederschriften über 
die Sitzungen am 25.05.2023.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 18  Nein 0  Enthaltung 3   
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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TOP 2 Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren 

hier: Vorstellung des aktuellen Entwurfsstands der räumlich-
funktionalen Gesamtstrategie "Masterplan Innenstadt" 

2023/0637 

 
Ausschussvor. Herrmann begrüßt Frau Sophie Dorner von Stadt + Handel Beckmann und 
Föhrer Stadtplaner GmbH sowie Herrn Matthias Happel von Reicher Haase Assoziierte. An-
hand einer Präsentation stellen beide den Arbeitsstand des Projekts „Masterplan Innenstadt“ 
Troisdorf vor. 
 
Stv. Möws von der Fraktion DIE GRÜNEN bittet die Verwaltung um Vorbereitung bestimmter 
Maßnahmen, damit diese direkt nach der Ratssitzung am 28.11.2023 umgesetzt werden 
können. Des Weiteren möchte er wissen, ob durch die Umgestaltung des Galerieerdge-
schosses (Restbesatz) die Wirkung als Magnet, besonders für die Besucher vom Bahnhof 
kommend, einschränkt wird und ob hier nachgebessert werden muss. Kritisch möchte er die 
Gestaltung innerhalb der Fußgängerzone jenseits der Fassaden der Gebäude anmerken. Da 
hier immer noch ein Copyright seitens des Architekten besteht, ist eine Begrünung nach sei-
nem Kenntnisstand nur durch mobile Angebote möglich. Er möchte wissen, ob derzeit eine 
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Aktualisierung des Vergnügungsstättenkonzepts erfolgt oder ob das im Rahmen dieses Pro-
zesses vorerst zurückgestellt wurde. 
 
Es sollen folgende Punkte als Prüfauftrag aufgenommen werden und soweit möglich, sind 
diese vorzubereiten: 
 

 Verkehrsberuhigung der oberen Kölner Straße (Einbahnstraßenregelung) 

 Burg Wissem soll als Alleinstellungsmerkmal verstärkt im Fokus behandelt werden, 
wie es bereits angestoßen wurde. 

 Bereich der Fußgängerzone: Kinderbetreuungsangebote als Tagespflege oder ein 
kleinerer Kindergarten, Interessenabfrage, besonders auch im Hinblick auf Alleiner-
ziehende, evtl. auch temporär am Wochenende für Shoppingkunden. 

 Zwischennutzung in den Leerständen, Urbane Gebiete sollen zeitnah weiterverfolgt 
werden. Es ist zu prüfen, ob eine Zwischennutzung nach Rücksprache mit den Eigen-
tümern jetzt schon machbar wäre. 

 Umwandlung Gewerbe in Wohnen (Urbanes Gebiet). 

 Fortführung des Anmietungsfonds, ist die Verwaltung bereit diesen Fond fortzuset-
zen? 

 Wie kann eine weitere Begrünung durch mobile Elemente erfolgen? Bis zur Ratssit-
zung soll geprüft werden, welche Begrünungen möglich sind. 

 
Antworten zur Niederschrift: 
 

 Ob die Magnetwirkung der Galerie durch sie Umgestaltung eingeschränkt wird, kann 
erst nach den Maßnahmen ermittelt werden. 
 

 Die Fortführung des Vergnügungsstättenkonzepts wird als Maßnahme im Masterplan 
aufgegriffen. Die Aktualisierung erfolgt nach Abschluss des Prozesses. 

 

 Der Anmietungsfonds zur Förderung neuer Nutzer*innen leerstehender Ladenlokale 
in der Innenstadt wird nach Ablauf des Förderprogramm des Landes (Sofortpro-
gramm) Ende 2023 über das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zen-
tren“ (ZIZ) weitergeführt. Federführend liegt das Projekt beim Zentrenmanagement 
bzw. der TROWISTA. Darüber hinaus wurde die Förderung über das ZIZ nun auch 
auf die Stadtteilzentren Spich, Sieglar, Oberlar und Friedrich-Wilhelms-Hütte erwei-
tert. 

 

 Zur Gestaltung der Fußgängerzone: Ob ein Copyright bzw. ein Urheberrecht besteht, 
wird derzeit geprüft und im weiteren Verfahren mitgeteilt. Die Anpflanzung von Bäu-
men in der Fußgängerzone ist aufgrund der Zweckbindungsfristen der Städtebauför-
dermaßnahme „ZiTi“ (Umgestaltung Fußgängerzone) nicht möglich bzw. förderschäd-
lich. Ab November sollen Kübelbäume in der Innenstadt über das ZIZ aufgestellt wer-
den.  

 
Ausschussvor. Herrmann fragt an, ob politisch noch Änderungsvorschläge eingearbeitet 
werden können. Er führt aus, dass die Strukturprobleme angepackt werden müssen, hier 
nennt er z.B. den Konflikt in der Oberen Kölner Straße bzgl. Aufenthaltsqualität. Begrünun-
gen sind schwierig wegen vorhandener Leitungen. Die Vernetzung der Fußgängerzone Rich-
tung Bahnhof fehlt. Es besteht ein Konflikt am Pfarrer-Kenntemich-Platz. Es sollen zum ei-
nen der Verkehr und Parkmöglichkeiten reduziert werden, zum anderen soll hier gleichzeitig 
ein Dienstleistungszentrum entstehen.  
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SkB Pick von der Fraktion DIE GRÜNEN kann dem Beschlussentwurf nicht folgen, da die 
vorliegenden Unterlagen z.B. die Ergebnisse des 3. Arbeitskreises nicht enthalten sind. Sie 
schlägt vor, die Entwicklungsempfehlungen zur Kenntnis zu nehmen, aber die Maßnahmen 
heute nicht zu beschließen, da es fraglich ist, ob alle Informationen vorliegen. Sie regt an, 
Ziele zu formulieren um im Nachgang die Umsetzbarkeit im Masterplan zu prüfen. Sie spricht 
fehlende Unterlagen zum Pfarrer-Kenntemich-Platz an. Hierzu liegt ein Verkehrsgutachten 
aus dem Jahr 2018 vor, dessen Ergebnisse wichtig sind. Frau Pick bittet die Verwaltung um 
Bereitstellung des Gutachtens. 
 
Stv. Fischer von der SPD-Fraktion greift den Vorschlag von Frau Pick auf und fasst kurz zu-
sammen, dass das was bisher erarbeitet wurde zur Kenntnis genommen wird und der weite-
ren Vorgehensweise zugestimmt wird. Er ergänzt, dass heute nicht im Detail über die vorge-
schlagenen Maßnahmen oder Ergebnisse abgestimmt wird. 
 
Stv. Möws stimmt dem zu und bittet darum, dass die aufgeführten Prüfaufträge mitbeschlos-
sen werden sollen. 
Ausschussvor. Herrmann fragt an, ob die Verwaltung die Prüfaufträge mind. als Zwischenbe-
richt idealerweise zur nächsten Ausschusssitzung aber spätestens bis zur Ratssitzung im 
November hinbekommt. 
 
Tech. Bgo. Schaaf führt aus, dass die Prüfaufträge zur Kenntnis genommen und mit in den 
Prozess eingearbeitet werden. Unterschiedliche Dinge mit unterschiedlichem Tempo sind 
bereits angestoßen worden so dass zum Ende des Jahres das Gesamtwerk im Rat be-
schlossen werden kann. 
 
SkB Schliekert von der SPD-Fraktion schlägt vor am 15.11.2023 den Beschluss im Aus-
schuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz zu fassen.  
 
Ausschussvor. Herrmann fasst zusammen, dass es Wunsch des Ausschusses ist und inso-
fern es für die Verwaltung realistisch ist am 15.11.2023 der Beschluss gefasst werden soll, 
wie es mit dem Masterplan weitergeht.  
 
Er führt aus, den Beschlussentwurf wie er inhaltlich von Herrn Fischer formuliert wurde, mit 
den Ergänzungen der Prüfaufträge von der Fraktion DIE GRÜNEN zur Abstimmung zu stel-
len. Ergänzend bittet er um Prüfung, ob der Römerplatz wegen der Nähe zum Stadtpark und 
zur Burg Wissem zur Unterbringung von Seniorenwohnräumen geeignet ist. 
 
Nach der Abstimmung bedankt er sich bei den Vortragenden und verabschiedet diese.  
 
Geänderter Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz nimmt die stimmt den bisherigen 
Ergebnissen des Masterplans, insbesondere denie erarbeiteten Entwicklungsperspektiven 
und Entwicklungsempfehlungen, sowie denie Darstellung des weiteren Vorgehens zur 
Kenntnis.  
 
Für einen fristgerechten Abschluss der Fördermaßnahme aus dem „Sofortprogramm zur 
Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ ist die Endfassung der räumlich-
funktionalen Gesamtstrategie „Masterplan Innenstadt“ entsprechend final auszuarbeiten und 
dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz in der nächsten Sitzung am 
15.11.2023 zur Beschlussfassung vorzulegen. 
Die genannten Arbeitsaufträge sind von der Verwaltung zu prüfen. 
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Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen : 
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Ja 8 6 4 1 1 1  

Nein        

Enth.        

 
 
TOP 3 Städtisches Wohnbauflächenmonitoring 

hier: Bericht über die Wohnbauflächenentwicklung 2020-2022 
2023/0405 

 
Stv. Möws von der Fraktion DIE GRÜNEN führt aus, dass seine Fraktion vor längerer Zeit 
einen Prüfauftrag an die Verwaltung zu den beiden Paragraphen 176 und 176a BauGB ab-
gegeben hat. Die Stadt Troisdorf hat ein Problem mit dem Wohnraum, und deswegen be-
stimmte gestalterische Möglichkeiten die andere Kommunen nicht haben. Er möchte wissen, 
wie hierzu der aktuelle Prüfstand ist.  
 
Antwort zur Niederschrift: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz hat die Verwaltung in seiner Sit-
zung am 16.03.2023 beauftragt Flächen zu identifizieren, die für die Verhängung von ge-
meindlichen Baugeboten gem. §§ 175 Abs. 2 und 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB anwend-
bar wäre. Für die Prüfung ist eine parzellenscharfe Ermittlung der baureifen Grundstücke, die 
die Voraussetzungen erfüllen, erforderlich. Dem städtischen Wohnbauflächenmonitoring 
(Baulückenkataster) liegt keine parzellenscharfe Ermittlung der baureifen Grundstücke zu 
Grunde und kann somit für die Flächenidentifizierung nicht herangezogen werden. Die par-
zellenscharfe Ermittlung der baureifen Grundstücke auf die die Verhängung von gemeindli-
chen Baugeboten gem. §§ 175 Abs. 2 und 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB anwendbar wäre, 
ist sehr zeitintensiv, so dass die Flächenidentifizierung noch nicht erfolgt ist.  
 
Des Weiteren fragt er an, ob die Verwaltung hausintern das Thema Liegenschaftskonzept 
was private Wohnungen und Ankauf von privaten Gebäuden angeht, nochmal überdacht 
oder dementsprechend ein Konzept entwickelt hat. Ferner möchte er wissen, was mit den 
Vorkaufsrechtsatzungen ist, wenn diese rechtskonform sind, ob diese uns die Gelegenheit 
geben, bei der Wohnbauflächenentwicklung gestalterisch einzugreifen bzw. mitgestalten zu 
können. 
 
Antwort zur Niederschrift: 
 
Liegenschaftskonzept:  
Ein Liegenschaftskonzept wird aktuell nicht entwickelt. Grundstücke werden von Amt für 
Geoinformation, Statistik und Liegenschaften nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachäm-
tern, den Bedarfen entsprechend angekauft. 
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Vorkaufrechtssatzungen: 
Vorkaufrechtssatzungen bieten die Möglichkeit bei der Wohnbauflächenentwicklung eingrei-
fen zu können, in dem sie auf die Grundstücke in dem Geltungsbereich der Satzung ein Vor-
kaufrecht haben und so die geplante Entwicklung auf lange Sicht in dem Gebiet umsetzten 
können bzw. sichern können. Die Vorkaufrechtssatzungen wurden in Troisdorf bis zur Novel-
lierung des Baugesetzbuches angewendet. Durch die Novellierung ergaben sich Neuerun-
gen die noch zu prüfen sind.  
 
Stv. Scholtes von der FDP-Fraktion führt aus, dass ihm nicht klargeworden ist, wie sich die 
Entwicklung aus Sicht der Verwaltung nun wirklich darstellt. Er vermisst ein Fazit mit der An-
gabe wieviel Wohnungen realisiert wurden und ob genug Bauland zur Verfügung steht. Auf 
Seite 12 der Vorlage merkt er an, dass die Tabelle zur Entwicklung des Bodenrichtwertes 
nicht stimmen kann.  
 
Antwort zur Niederschrift: 
In dem Beobachtungszeitraum von 2020 bis 2022 sind in Troisdorf 857 neue Wohneinheiten 
errichtet worden (vgl. Abb. 5 auf Seite 8 der Vorlage).  
Das Handlungskonzept Wohnen hat ein Gesamtbedarf von rund 50 ha Wohnbauland bis 
2025/2030 kalkuliert, aufgeteilt in 18 ha Innenentwicklung (12 ha Baulückenschließung und 6 
ha innere Potenzialflächenentwicklung) und 32 ha Außenentwicklung. Die Auswertung des 
Wohnbauflächenmonitoring zeigt auf, dass die eigenen Entwicklungsziele bis 2025 erreicht 
werden können. Im Zeitraum von 2011 bis 2022 konnte in Troisdorf 45,5 ha Wohnbaufläche 
mobilisiert werden. Die 45,5 ha unterteilen sich in 11,9 ha Baulückenschließung, 9,2 ha Er-
satzbaufläche, 6,5 ha innere Potenzialflächenentwicklung und 18 ha äußere Potenzialflä-
chenentwicklung. Das Entwicklungsziele von 32 ha Außenflächenentwicklung wird jedoch bis 
2025 nicht erreicht werden können.  
Die Entwicklung des Bodenrichtwertes zeigt deutlich die Unterversorgung von Bauland in 
Troisdorf. Eine weitere wesentliche Steigerung der Innenentwicklung kann nicht erwartet 
werden, weshalb stärkere Entwicklungsimpulse nur durch Außenentwicklung erfolgen kann 
um den Wohnraumbedarf zu decken.    
 
Fehler Grafik Seite 12: 
Der auf Seite 12 der Vorlage abgebildeten Grafik zugrundeliegenden Berechnung war feh-
lerhaft. Die fehlerhafte Berechnung wurde korrigiert und die Grafik entsprechend angepasst.  
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Stv. Eich von der CDU-Fraktion pflichtet Herrn Scholtes bei. Er sprich die verschiedenen 
Prognosen (NRW/städtisch) an, die unterschiedliche Aussagen zur Bevölkerungsentwicklung 
treffen.  
 
Ausschussvors. Herrmann informiert über die vergangenen Gutachten, wo drei Szenarien 
betrachtet wurden. Hier war die Prognose, die die Stadt selbst erstellt hat am zutreffendsten.  
 
Tech. Bgo. Schaaf führt als grundlegende Information aus, dass die unterschiedlichen Prog-
nosen auch unterschiedliche Ergebnisse haben. Die Verwaltung hat bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplanes eine Prognose selbst aufgestellt und diese Zahlen konnten erreicht 
werden.  
 
Stv. Fischer von der SPD-Fraktion möchte wissen, welcher errechneter Bedarf in Troisdorf 
befriedigt werden soll. Er bittet die Verwaltung die Fortschreibung des Wohnbauflächenmoni-
torings übersichtlicher zu gestalten.  
 
Antwort zur Niederschrift: 
Das Handlungskonzept Wohnen, welches als Grundlage für den Flächennutzungsplan 2015 
der Stadt Troisdorf diente hat bis 2025/2030 einen kalkulierten Gesamtbedarf von rund 50 ha 
Wohnbauland, aufgeteilt in 18 ha Innenentwicklung (12 ha Baulückenschließung und 6 ha 
innere Potenzialflächenentwicklung) und 32 ha Außenentwicklung. Dieser Bedarf sollte ge-
deckt werden.  
Die Landesprognose 2020, welche als Grundlage bei der Fortschreibung des Regionalpla-
nes dient hat einen zusätzlichen Bedarf von 207 ha errechnet. Diesen Bedarf kann in Trois-
dorf auf Grund von mehreren Restriktionen (z.B. Landschaftsschutz) nicht als Siedlungsflä-
che dargestellt werden. Um das Defizit an Wohnbaufläche gering zu halten sollen auf lange 
Sicht auch die Flächenreserven des Regionalplans entwickelt werden.  
 
 
SkB Fingerhuth von der Fraktion Die Fraktion bittet zur Niederschrift darzustellen warum sich 
z.B. die Entwicklungen in den Stadtteilen ergeben haben.  
 
Antwort zur Niederschrift: 
Die Schließung von Baulücken finden in unterschiedlichen Intensitäten in allen Stadtteilen 
statt. Sie hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, wie z.B. Eigentumsverhältnisse der Flä-
chen, finanzielle Mittel oder auch die gesicherte Erschließung. Aufgrund dieser vielen unter-
schiedlichen Faktoren ist es schwierig Aussagen darüber treffen zu können warum in be-
stimmten Stadteilen die Mobilisierungsrate von Baulücken so hoch ist und in anderen Stadt-
teilen sehr niedrig.  
In der Stadteilen Troisdorf-Mitte, Spich und Sieglar ist die Intensität an Ersatzbaumaßnah-
men am höchsten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es in den Stadtteilen viele minder-
genutzte Grundstücke gibt. 
 
Die Außenentwicklung im letzten Beobachtungszeitraum beschränke sich hauptsächlich auf 
die Stadtteilen Eschmar, Sieglar und Bergheim auf Grund der Fertigstellung der Neubauge-
biete Eschmar-West (Eschmar E 65, Blatt 3), In der Feldflur I (S 129, Blatt 1) und Die Große 
Heerstraße (B 41, Blatt 7).  
 
Herr Herrmann bittet um eine Aussage der Verwaltung, was als Außenentwicklung vertretbar 
ist und wie die Bodenrichtwertentwicklung von der Methodik her gestaltet wird. Des Weiten 
möchte er wissen, was konkret als Baulücke gesehen wird.  
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Antwort zur Niederschrift:  
Als vertretbare Außenentwicklung sieht die Verwaltung die Entwicklung der Flächenreserven 
im Flächennutzungsplan und im Regionalplan an.  
Der Bodenrichtwert ist ein Wert für einen Quadratmeter unbebauten Boden. Dabei handelt 
es sich um einen Durchschnittswert, der aus Grundstücksverkaufen abgeleitet wird. Die Bo-
denrichtwerte werden jährlich durch die Auswertung der Kaufpreissammlung ermittelt und 
beschlossen. Berücksichtigt werden nur gewöhnliche Verkaufe. Der Anstieg des Bodenricht-
wertes hängt mit den gestiegenen Kaufpreisen zusammen und ist eine Folge der derzeitigen 
Unterversorgung von Bauland.  
Unter Baulücken werden im Wohnbauflächenmonitoring unbebaute, aber planungsrechtlich 
sofort bebaubaren Flächen verstanden.  
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz nimmt den Bericht über das Wohn-
bauflächenmonitoring für die Jahre 2020-22 zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, das 
Kommunale Handlungskonzept Wohnen für die Stadt Troisdorf fortzuschreiben. 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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Ja 8 6 4 1 1 1  

Nein        

Enth.        

 
 
TOP 4 Bebauungsplan K 211, Stadtteil Troisdorf-Kriegsdorf, Bereich 

nordwestlich des Akazienwegs, (Wohngebietsabrundung ent-
lang des Akazienwegs - Parallelverfahren mit 10. Änderung des 
Flächennutzungsplanes) 
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB 

2023/0406 

 
Stv. Fischer von der SPD-Fraktion beantragt den Aufstellungsbeschluss nicht zu fassen. 
Seine Fraktion möchte vorerst die Entwicklung im Regionalplan abwarten, bis auch die wei-
teren unbebauten Bereiche an er Birklestraße als Wohnbaufläche ausgewiesen werden.  
 
Ausschussvors. Herrmann fasst zusammen, dass der Beschluss nicht gefasst werden soll, 
da Synergieeffekte aus dem Regionalplan vermutet werden und zukünftig die Flächen effizi-
enter gestaltet werden können.  
 
Geänderter Beschluss: 
Der Aufstellungsbeschluss wird vertagt, mit der Zielsetzung Synergieeffekte für zukünftige 
Planungsverfahren zu finden.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
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Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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Nein        
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TOP 5 Flächennutzungsplan der Stadt Troisdorf, 10. Änderung, Stadt-

teil Troisdorf-Kriegsdorf, Bereich nordwestlich des Akazienwegs 
(Wohngebietsabrundung entlang des Akazienwegs - Parallelver-
fahren mit Aufstellung des Bebauungsplanes K 211) 
hier: Aufstellungsbeschluss zur Änderung gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 
(8) BauGB 

2023/0407 

 
Die 10. Flächennutzungsplanänderung soll analog wie das Bebauungsplanverfahren K211 
vertragt werden um Synergieeffekte, die aus dem Regionalplan entstehen, abzuwarten.   
 
Geänderter Beschluss: 
Der Aufstellungsbeschluss wird vertagt, mit der Zielsetzung Synergieeffekte für zukünftige 
Planungsverfahren zu finden 
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen : 
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Nein        

Enth.        

 
 
TOP 6 Bebauungsplan O 213, Stadtteil Troisdorf-Oberlar, Bereich Bon-

ner Straße, Meitnerstraße, Boschstraße (Sicherung der gewerb-
lichen Nutzung, Umgang mit Gemengelage)  
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) i.V.m.  § 13 BauGB 

2023/0632 

 
Ausschussvors. Herrmann weist darauf hin, dass die Boschstraße in Schmitz-Mertens-
Straße umbenannt wurde. Die Änderung soll im Verfahren berücksichtig werden. 
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Geänderter Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz beschließt, im Stadtteil Troisdorf- 
Oberlar einen Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren aufzustellen (§ 2 Abs. 1 i.V.m. u. 
§ 13 BauGB). 
 
Der Plan erhält die Bezeichnung Bebauungsplan O 213, Stadtteil Troisdorf-Oberlar, Bereich 
Meitner-, Bosch- Schmitz-Mertens- und Bonner Straße. Der Plangeltungsbereich ist in dem 
als Anlage beigefügten Übersichtsplan dokumentiert. Geringfügige Änderungen des Plange-
bietes während der Bearbeitung bleiben vorbehalten. Der Plan erhält die Priorität II. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu ma-
chen mit dem Hinweis, dass der Plan im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Vorentwurf zu erarbeiten und dem Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Denkmalschutz vor der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vor-
zustellen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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Nein        
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TOP 7 Bebauungsplan O 112, Blatt 2, 1. Änderung, Stadtteil Troisdorf-

Oberlar, Bereich ehemalige Gasstation an der Industriestraße, 
Ecke Landgrafenstraße (Errichtung eines Feuerwehrgerätehau-
ses - im beschleunigten Verfahren mit Berichtigung des Flä-
chennutzungsplanes) 
hier: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden gem. § 3 (1) u. § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13a 
BauGB 

2023/0633 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz ist mit dem vorgestellten Vorent-
wurf des Bebauungsplanes O 112, Blatt 2, 1. Änderung, Stadtteil Troisdorf-Oberlar, Bereich 
ehemalige Gasstation an der Industriestraße, Ecke Landgrafenstraße, einschließlich der Be-
gründung einverstanden. Die Verwaltung wird beauftragt, mit diesem Vorentwurf die Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durch Aushang der Unterlagen für die Dauer von 4 Wochen 
frühzeitig zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Soweit 
erforderlich sind auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB entsprechend frühzeitig zu unterrichten. 
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Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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TOP 8 Bebauungsplan S 190, Blatt 2, Stadtteil Troisdorf-Sieglar, Be-

reich Kerpstraße, Spicherstraße, Pastor-Böhm-Straße, Stein-
straße, (städtebauliche Entwicklung Bereich Pastor-Böhm-Haus 
– im beschleunigten Verfahren, mit Berichtigung des Flächen-
nutzungsplanes) 
hier: Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden gem. § 3 (1) u. § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13a 
BauGB und Verkleinerung des Geltungsbereichs 

2023/0563 

 
Stv. Möws von der Fraktion DIE GRÜNEN weist darauf hin, dass seine Fraktion dem Be-
schlussentwurf zustimmen wird. Er möchte aber privat als Sieglarer seine Bedenken dazu 
äußern, dass durch den Nahversorger Konkurrenz für den Einzelhändler auf der Kerpstraße 
entsteht könnte, besonders im Hinblick darauf, dass der Vorgänger ohne Konkurrenz seinen 
Laden nicht dauerhaft etablieren konnte.  
 
Stv. Schlesiger von der Fraktion Die Linke möchte zu den Vollgeschossen wissen, ob es 
auch möglich wäre, die Geschosse auf 4-5 zu erhöhen. 
Tech. Bgo. Schaaf führt dazu aus, dass wir durch das Bebauungsplanverfahren nicht limitiert 
sind. Die Geschossvorgabe resultiert aus der städtebaulichen Umgebung. 
 
SkB Kollmorgen von der CDU-Fraktion schließt sich als Sieglarerin Herrn Möws an. Drei Ge-
schosse empfindet sie als hoch genug. Sie weist darauf hin, dass durch den Nahversorger 
Anlieferungsverkehre entstehen begrüßt es aber, dass ein neuer Lebensmittelladen etwas 
mehr bietet als nur Obst und Gemüse. Es soll ein Aufenthaltsort für die Bürger geschaffen 
werden. 
 
Stv. Hurnik von der CDU Fraktion weist darauf hin, dass sich durch höhere Gebäude Hitze 
stauen könnte. 
 
Stv. Rothe von der Fraktion Volksabstimmung möchte wissen, ob bei den privaten Grundstü-
cken ein Umlegungsverfahren durchgeführt wird. 
Amtsleiterin Klein verneint dies. Es wird auf die Freiwilligkeit der Eigentümer abgezielt. 
 
Stv. Scholtes von der FDP-Fraktion widerspricht Herrn Möws, da wir in einer Marktwirtschaft 
leben. Er sieht es für die Sieglarer Bürger als Vorteil an eine möglichst große Auswahl zu 
haben. Er favorisiert die U-Variante besonders im Hinblick auf den Baumerhalt. 
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Ausschussvor. Herrmann fasst zusammen, dass der Beschlussentwurf vorsieht, mit allen 
Varianten ins Verfahren zu gehen.  
Herr Schlesiger beantragt zur U-Variante eine zusätzliche Variante mit einer höheren Ge-
schosszahl.  
 
Herr Herrmann bittet Herrn Schlesiger um Formulierung des geänderten Beschlussentwur-
fes:  
Es wird eine Variante 4 mit der kompakten Bebauung in U-Form mit Rücksicht auf den erhal-
tenswerten, ortsbildprägenden Baumbestand beantragt. Hier möchte Herr Schlesiger eine 
Blockrandbebauung durch geschlossene Gebäuderiegel entlang der Kerpstraße und Spicher 
Straße (ein liegendes Hufeisen) mit 4-Vollgeschossen +Staffelgeschoss. Der östliche Ge-
bäuderiegel im Innenblock staffelt dann auf 3- Vollgeschosse + Staffelgeschoss herunter. 
 
Ausschussvor. Herrmann lässt darüber abstimmen, ob mit dieser Zusatzvariante 4 in das 
weitere Verfahren gegangen werden soll: 
 
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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Ja  6 3 1 1 1  

Nein 8       

Enth.   1     

 
Im Anschluss lässt er über den geänderten Beschluss abstimmen: 
 
Geänderter Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz ist mit dem vorgestellten Vorent-
wurf des Bebauungsplanes S190, Blatt 2, Stadtteil Troisdorf-Sieglar, Bereich Kerpstraße, 
Spicherstraße, Pastor-Böhm-Straße, Steinstraße, einschließlich der Begründung einverstan-
den. Der reduzierten Abgrenzung des Geltungsbereiches wird zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit diesem Vorentwurf und allen 4 Varianten die Öffentlich-
keit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durch Aushang der Unterlagen für die Dauer von 4 Wochen 
frühzeitig zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Soweit 
erforderlich sind auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB entsprechend frühzeitig zu unterrichten.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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Enth.        

 
 
TOP 9 Bebauungsplan T 120, 4. Änderung, Stadtteil Troisdorf-Mitte, 

Bereich Kronprinzenstraße, Ecke Viktoriastraße (Evangelisches 
Gemeindezentrum Troisdorf, Umgestaltung von öffentlichen 
Grün- und Verkehrsflächen) 
hier: Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) u. § 4 
(2) BauGB i.V.m. § 13a (2) Nr. 1 BauGB 

2023/0638 

 
Der TOP wird von der Verwaltung zurückgezogen.  
 
 
TOP 10 Bebauungsplan T 201, Stadtteil Troisdorf-Mitte, Bereich Ambio-

rixstraße und ehem. belgische Schule (Wohnbebauung auf dem 
Gelände der ehem. belgischen Schule - im beschleunigten Ver-
fahren, mit Berichtigung des Flächennutzungsplanes) 
Hier: Beschluss zur Umstellung des Verfahrens und zur frühzei-
tigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. § 3 
(1) u. § 4 (1) BauGB i.V.m. § 13a BauGB 

2023/0436 

 
Stv. Fischer von der SPD-Fraktion begrüßt es, dass die Verwaltung den Antrag der SPD hier 
in die Überlegungen und Ausführungen mit hat einfließen lassen. Er fragt zur Versorgung mit 
Glasfaserkabel in diesem Bereich und speziell auch zum Aggerstadion an, ob es dazu schon 
konkrete Pläne gibt. 
 
Antwort zur Niederschrift: 
Das angesprochene Gebiet ist für 2027 in der aktuellen Ausbauplanung berücksichtigt. Eine 
tatsächliche Realisierung hängt vom weiteren Ausbaufortschritt ab. 
 
Stv. Scholtes von der FDP-Fraktion möchte wissen, mit welchem Verfahrensstand sind die 
Unterlagen für die BImA aussagekräftig genug. Wie geht die BImA dann vor, vom Boden-
richtwert aus oder gibt es hier andere Kriterien zur Bestimmung des Kaufpreises.  
Wenn ein Angebot vorliegt, erhält dieser Ausschuss bzw. der Haupt- und Finanzausschuss 
darüber Kenntnis und ggfls. Entscheidungsbefugnis ob das Angebot angenommen werden 
soll oder nicht, oder macht das die Verwaltung aus Eigenverantwortung. Er hält es für sinn-
voll und erstrebenswert weiterhin Satteldächer vorzugeben, da in der gesamten Umgebung 
nur Satteldächer vorzufinden sind.  
 
Amtsleiterin Klein führt aus, dass die eigentliche Vertragsgestaltung der BImA erst auf Basis 
des heute zu beschließenden Beschlussentwurfs erfolgen kann. Es wird eine stadtplaneri-
sche Grundlage benötigt um ein Angebot machen zu können.  
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Die Fragen zur Preisgestaltung mit der BImA und wonach sich die Vergabe richtet und wie 
das dann in den Ausschuss kommt, muss an das Fachamt weitergegeben werden und wird 
zur Niederschrift beantwortet.  
Frau Klein empfiehlt mit mehreren Dachformen ins Verfahren zu gehen.  
 
 
Antwort zur Niederschrift: 
Auf der Basis des Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 
vom 07.09.2023 zur Ausgestaltung des Bebauungsplanes T 201 wurde eine Anfrage zum 
Kauf der ehemaligen belgischen Schule an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BI-
mA) gestellt. Die BImA wird insb. auf der Grundlage der Festsetzungen des Vorentwurfes 
(allgemeines Wohngebiet, bauliche Ausnutzbarkeit etc.) der Stadt ein Kaufpreisangebot un-
terbreiten.  
Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Der Ankauf des Grundstückes an sich wird, soweit er den Betrag von 50.000 € übersteigt, zu 
gegebener Zeit entsprechend der Zuständigkeitsordnung des Rates vom Liegenschaftsamt 
dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beratung und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt 
werden. 
 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz beschließt das Verfahren von bis-
lang § 13b BauGB (beschleunigtes Verfahren bei Einbeziehung von Außenbereichsflächen) 
auf künftig § 13a BauGB (beschleunigtes Verfahren bei Innenentwicklungsplänen) umzustel-
len.  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz ist mit dem vorgestellten Vorent-
wurf des Bebauungsplanes T 201, Stadtteil Troisdorf-Mitte, Bereich Ambiorixstraße und 
ehem. belgische Schule, einschließlich der Begründung einverstanden. Die Verwaltung wird 
beauftragt, mit diesem Vorentwurf die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durch Aushang 
der Unterlagen für die Dauer von 4 Wochen frühzeitig zu unterrichten und ihr Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung zu geben. Soweit erforderlich sind auch die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB entsprechend frühzeitig zu 
unterrichten. 
  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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TOP 11 Bebauungsplan Sp 203, Stadtteil Troisdorf-Spich, Bereich Im 

Wiesengrund, Dornröschenweg, Freiheitsstraße, Asselbach-
straße, (Wohnbebauung im Blockinnenbereich - im beschleunig-
ten Verfahren) 
hier: Beschluss zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) u. § 4 
(2) BauGB i.V.m. § 13a (2) Nr. 1 BauGB 

2022/0423 

 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz hat vom Ergebnis der frühzeitigen 
Beteiligung Kenntnis genommen. Er stimmt dem vorgestellten Entwurf des Bebauungsplanes 
Sp 203, Stadtteil Troisdorf-Spich, Bereich Im Wiesengrund, Dornröschenweg, Freiheitsstra-
ße, Asselbachstraße einschließlich der beigefügten Begründung zu. Die genaue Abgrenzung 
des Geltungsbereiches ist im Bebauungsplanentwurf festgesetzt. 
 
Der Entwurf ist mit der Begründung und den wesentlichen bisher vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen sowie dem Hinweis, dass der Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt wird, für die Dauer eines Mo-
nats öffentlich auszulegen (§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 
 
Gleichzeitig mit der öffentlichen Auslegung ist die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange durchzuführen (§ 4 Abs. 2 BauGB § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB). 
  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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TOP 12 Bebauungsplan K 170, 1. Änderung, Stadtteil Troisdorf-

Kriegsdorf, Bereich Reichensteinstraße, Reichsteinstraße 74 
und Brucknerstraße 41, Brucknerstraße, Humperdinckstraße, 
Beethovenstraße, Offenbachstraße, (Aufhebung des Erhal-
tungsbereichs für das Pfarrheim zugunsten eines Wohnungs-
neubaus – im beschleunigten Verfahren)  
hier: Behandlung der Stellungnahmen und Satzungsbeschluss 
gem. § 3 (2) u. § 10 (1) i.V.m. § 13a BauGB 

2023/0534 

 
Stv. Möws von der Fraktion DIE GRÜNEN bitte um Festhaltung in der Niederschrift, dass der 
Wegfall des Versammlungsraumes auf Wunsch des ehemaligen Veräußerers der Fläche 
erfolgt und nicht Wunsch der Politik und Verwaltung ist. 
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Beschlussempfehlung an den Rat:  
 
 

I. Behandlung der Stellungnahmen 
 

A) Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
 

A 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt zur Kenntnis, dass der Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren geändert worden ist und während der frühzeitigen Beteiligung an der Planung 
nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange eine Stellungnahme abge-
geben haben, über die zu entscheiden ist. 
 

A 1.1) Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 
 

 
hier: Schreiben mit Leitungsauskunft vom 14.02.2023 und Stellungnahme vom 
18.02.2023 

 
Leitungsauskunft: 
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Eine Leitungsauskunft mit Plänen wurde erteilt. Die Leitungen sind grundsätzlich zu beach-
ten. 
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Ergänzende Stellungnahme: 

 
 
 
Beschluss zu A 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 14.02.2022 und 
18.02.2022 eingegangene Stellungnahme A 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die eingegangene Leitungsauskunft der Stadtwerke Troisdorf GmbH zeigt, dass das beste-
hende und gewachsene Wohngebiet mit allen Versorgungsleitungen erschlossen ist. Die 
Leitungen liegen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche.  
Eine Ausweisung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Versorgungsleitungen ist des-
wegen nicht notwendig. Die Baulücken im Änderungsbereich des K 170, 1.Änderung in der 
Reichensteinstraße und Brucknerstraße können bei Bedarf entsprechend an die Versor-
gungsleitungen angeschlossen werden.  
 
 
 
A 1.2) PLEdoc GmbH, Gladbecker Straße 404, 45325 Essen 

hier: Schreiben vom 14.02.2022 
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Beschluss zu A 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 14.02.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
A 1.3) RSAG AöR, Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg 

hier: Schreiben vom 15.02.2022 
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Beschluss zu A 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.02.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme zur Kenntnis genommen.  
Es liegen grundsätzlich keine Bedenken seitens der RSAG vor. Die Abfallentsorgung ist über 
das vorhandene öffentliche Straßennetz vorgesehen. Der genaue Standort der Mülltonnen 
wird im Rahmen des Bauantrags geklärt. Einer Regelung auf Bebauungsplanebene bedarf 
es hier nicht.  
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A 1.4) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3, Mühlenstraße 51, 53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 22.03.2022 
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Beschluss zu A 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 22.03.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 1.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
Artenschutz 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
Eine Artenschutzvorprüfung (ASP I) ist nach der frühzeitigen Beteiligung durchgeführt und 
zur Offenlage beigefügt worden. Im Ergebnis sind infolge der Umsetzung des Bebauungs-
plans keine Verbotstatbestände des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG zu erwarten. 
 
Hinweise zu Vogelschlag an Gebäuden 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Hinweise werden in den Bebauungsplan über-
nommen. 
 
Hinweise zu Lichtimmissionen 
Die Stellungnahme findet teilweise Berücksichtigung.  
Eine Neuplanung des öffentlichen Straßenraums ist im Rahmen der Bebauungsplanände-
rung nicht vorgesehen. Da es sich nur um zwei einzelne neue Bauvorhaben, innerhalb des 
Siedlungsbereichs handelt, die mit der Planung zugelassen werden, ist es im Rahmen der 
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Gleichbehandlung nicht angemessen verbindliche Festsetzungen für die Beleuchtung im 
privaten Bereich zu treffen. Der übrige Planbereich ist nahezu 100%ig bebaut. Hier greifen 
die Vorgaben nicht. 
Ungeachtet dessen wird die Anregung als Hinweis in den Bebauungsplan übernommen. 
 
Abfallwirtschaft 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
Das ehemalige Pfarrheim ist bereits abgerissen mit Abbruchanzeige vom 13.10.2020 
an das Bauordnungsamt der Stadt Troisdorf. Der entsprechende Hinweis zur ord-
nungsgemäßen Entsorgung ist bereits Bestandteil des aktuell gültigen Bebauungs-
plans K170 und wird in der 1.Änderung beibehalten.  
 
Trinkwasserschutz/Wasserschutzgebiet 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. Die Hinweise werden unter Punkt 11 Wasserschutz-
zone IIIB der textlichen Festsetzungen ergänzt. 
 
Überflutungsgefahr durch Starkregen 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Dem Rat, den Entwurf des Bebauungsplans an das Starkregenrisiko in dem Bereich anzu-
passen, wird insoweit gefolgt, dass auf das Starkregenrisiko und die Eigenvorsorgepflicht 
gem. Wasserhaushaltsgesetz in den textlichen Festsetzungen hingewiesen wird. Auch gibt 
es noch einen Verweis auf die Homepage des Abwasserbetriebs Troisdorf, die praktische 
Tipps zur Vorsorge im Bestand anbietet. Das Plangebiet ist fast vollständig bebaut. Lediglich 
einzelne Baulücken verbleiben, sodass die Anpassung keine Wirkung hätte. Das Geländeni-
veau der bestehenden Baulücke in der Brucknerstraße liegt aktuell ca. 85 cm tiefer als die 
angrenzende öffentliche Verkehrsfläche. Die geplante Tiefgarage soll mit mindestens 60 cm 
Substratüberdeckung hergestellt werden. Im Falle von Starkregen wird dort maßgeblich Re-
genwasser gespeichert und der Abfluss verzögert. Da das geplante Gebäude ohnehin über 
der Rückstauebene des Straßenniveaus liegen muss, ist eine entsprechende Geländeauf-
schüttung geplant. OKFFB ist nochmal 6 cm über Straßenniveau geplant, sodass das OKFF 
EG insgesamt 91 cm über vorhandenem Gelände liegen wird. Im Falle von Starkregen, bei 
dem eine Überflutungshöhe bis zu 40 cm auf dem heutigen Grundstücksniveau erwartet 
wird, ist das geplante Gebäude mit 91 cm über dem heutigen Gelände sicher. Die Problema-
tik kann also auf Ebene des Bauantrages gelöst werden. Jedoch wird allgemein auf das 
Starkregenrisiko im Geltungsbereich der 1.Änderung des K170 hingewiesen. 
Anfallendes Regenwasser auf die Dachfläche des neuen Wohnhauses in der Reichenstein-
straße soll in den Kanal eingeleitet werden. Dies ist an der Stelle möglich, weil das Grund-
stück bereits bebaut und an den Kanal angeschlossen war. Das neu geplante Wohnhaus in 
der Brucknerstraße hingegen muss das anfallende Regenwasser auf dem Grundstück versi-
ckern lassen. Die Bodenbeschaffenheit in Kriegsdorf dazu ist günstig. Unterhalb der Lehm-
schicht in den oberen Lagen befinden sich versickerungsfähige Bodenschichten. Nach Aus-
tausch der Lehmschicht kann über Rigolen das anfallende Regenwasser sicher in den Bo-
den versickern. 
 
Klimaschutz 
Anpassung an den Klimawandel 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Der Empfehlung wird mittels drei Maßnahmen gefolgt. So gibt es nun Festsetzungen zur 
Vermeidung sog. Schottergärten ebenso wie für extensive Begrünung flacher und flach ge-
neigter Dächer. Im Rahmen der Tiefgaragenplanung muss diese (ebenfalls textlich festge-
setzt) mit mind. 60 cm Substratüberdeckung für mögliche Gehölzpflanzungen ausgeführt 
werden, damit der Eingriff in den Boden weitestgehend kompensiert werden kann. Diese drei 
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Maßnahmen sorgen alle für ein günstiges Mikroklima durch die Speicherung und Verduns-
tung des Niederschlags und sorgen für den Erhalt der Artenvielfalt.   
 
Der Anregung des RSK, Gehölz und Bäume im Bebauungsplanentwurf festzusetzen, wird 
nicht gefolgt. Da es sich um ein bestehendes gewachsenes Wohngebiet handelt, werden 
keine verbindlichen Festsetzungen für neue Bäume oder Gehölzpflanzungen getroffen. In 
Troisdorf gibt es die Baumschutzsatzung, die dafür sorgt, dass es entsprechende Ersatz-
planzungen im Zuge von Baumfällung auf einem Grundstück geben muss.  
So unterlagen die auf dem Grundstück der Änderung befindliche Bäume z.T. der städtischen 
Baumschutzsatzung. Bis auf die Linde an der Reichensteinstraße sind bereits alle Bäume 
auf dem Grundstück gefällt worden und müssen durch Neupflanzungen gem. Baumschutz-
satzung der Stadt Troisdorf ersetzt werden. Laut Amt 60 sind dies mind. 7 Laubbäume mit 
einem Stammumfang von mind. 14-16 cm für die gefällten Bäume im Bereich des Neubaus 
in der Brucknerstraße. Im Bereich der Reichensteinstraße ist zudem ein erhaltenswerter 
mehrstämmiger Walnussbaum gefällt worden. Entsprechende Ersatzpflanzungen sind hier 
auf dem Grundstück zu leisten. 
 
Erneuerbare Energien 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
Der Anregung erneuerbare Energien im Bauleitplanentwurf zu berücksichtigen wird dahinge-
hend gefolgt, dass zumindest die technischen Voraussetzungen bei Neubauten und wesent-
lichen baulichen Änderungen geschaffen werden müssen, um erneuerbare Energien auf 
Dächern nutzen zu können. Dazu gibt es eine entsprechende Festsetzung. Grundsätzlich 
werden erneuerbare Energieanlagen seit der BauO 2018 erleichtert zugelassen. Im Bebau-
ungsplan sind sie i.d.R. als Nebenanlagen ohne weitere besondere Festsetzungen zulässig. 
Da es sich um ein bestehendes, gewachsenes Wohngebiet handelt, sollte dem Sinne der 
Gleichbehandlung Rechnung getragen werden. Die Pflicht des Einsatzes erneuerbarer 
Energien obliegt der Entscheidung des Bundesgesetzgebers. Im Sinne der aktuellen Ener-
giepolitik kann man davon ausgehen, dass Neubauprojekte ohnehin weitest gehend ohne 
fossile Energieträger geplant werden. Auf die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes 
(GEG) als dynamische Vorgabe wird verwiesen.  
 
 
 
A 1.5) Abwasserbtrieb Troisdorf AöR, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 

hier: Schreiben vom 17.03.2022 
 

 
 
Beschluss zu A 1.5: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 17.03.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 1.5 wie folgt zu entscheiden: 
 
Da es seitens des Abwasserbetriebs Troisdorf keine Bedenken gibt, wird das Schreiben le-
diglich zur Kenntnis genommen. 
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Verwaltungsinterne Stellungnahmen 
 
A 1.6) Amt für Soziales, Wohnen und Integration der Stadt Troisdorf,  

Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 15.02.2022 
 

 
 
Beschluss zu A 1.6: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.02.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 1.6 wie folgt zu entscheiden: 
 
Der Stellungnahme wird nur bedingt gefolgt. 
Gemäß des Handlungskonzepts Wohnen 2025 und bundesweit ist es wichtig zusätzlichen 
Wohnraum zu schaffen. Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans K170 wird dem 
auch entsprochen, indem in einem sonst dörflich und überwiegende Einfamilienhaus geprägt 
gleich zwei Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Dies hat sogar einen doppelt positiven 
Effekt, da so an der Stelle flächensparend und somit klimaangepasst gebaut werden soll. 
Gleichzeitig gilt es aber auch die Belange der unmittelbar betroffenen Nachbarn in der Pla-
nung zu berücksichtigen. Ein brisantes Thema ist hier der ruhende Verkehr. Mehr Wohnein-
heiten bedeuten gleichsam, mehr Verkehr bzw. mehr notwendige Stellplätze, die zur Verfü-
gung gestellt werden müssten.  
Auch die geplante Gebäudetiefe in der Brucknerstraße wird kritisiert, weil man Bedenken 
hat, dass es Einblicke in die Privatsphäre durch Balkone in den Obergeschossen der Neu-
bauten geben könnte.  
Hier muss es städtebauliche Anpassungen geben, auch wenn dadurch evtl. Wohneinheiten 
verloren gehen. 
 
Ergänzend noch etwas zu der Anzahl und den reellen Nutzen der Wohneinheiten: 
Die Größe der Wohneinheit hat Einfluss auf die Anzahl der Bewohner. Hier ein Bsp.: In ei-
nem Einzimmerapartment von z.B. 40 qm wohnt i.d.R. nur eine Person; in einer 4 Zimmer 
Wohnung zwischen 90 und 120 qm meist eine 4 - 5 köpfige Familie. Somit würde auf die 
gleiche Fläche einer 4 Zimmer Wohnung zwar 3 Singlewohnungen fallen, jedoch wohnen in 
der großen Wohnung faktisch mehr Leute. Die Anzahl der Wohneinheiten ist also relativ zu 
betrachten. 
 
 
A 1.7) Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr der Stadt Troisdorf,  

Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 08.03.2022 
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Beschluss zu A 1.7: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 08.03.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 1.7 wie folgt zu entscheiden: 
 
Da es seitens des Amts für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr der Stadt Trois-
dorf keine Bedenken gibt, wird das Schreiben lediglich zur Kenntnis genommen. 
 
 
A 1.8) Untere Denkmalbehörde der Stadt Troisdorf,  

Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 18.03.2022 

 

 
 
Beschluss zu A 1.8: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 18.03.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 1.8 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
A 1.9) Amt 60, Fachbereich Umwelt und Klimaschutz, Grünflächen der Stadt Troisdorf,  

Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 18.02.2022 
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Beschluss zu A 1.9: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 18.02.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 1.9 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird im Bebauungsplanverfahren nicht berücksichtigt. 
Die Baumschutzsatzung der Stadt Troisdorf regelt bereits die Unterschutzstellung der Bäu-
me ebenso wie die notwendigen Ersatzpflanzungen bei Fällung. 
Die bereits gefällten und unter Baumschutzsatzung stehenden Bäume müssen gem. Sat-
zung entsprechend ersetzt werden. Eine Umplanung mit Vorgabe zum Erhalt der Bäume 
macht daher keinen Sinn mehr. 
 
 

A 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit an der Planung nachfolgende Stellungnahmen vorgebracht worden 
sind, über die zu entscheiden ist.  
 
A 2.1) Einwender 1 

hier: Schreiben vom 09.03.2022 
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Dem Schreiben ist eine Liste mit 121 Unterschriften beigefügt. 
 
Beschluss zu A 2.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 09.03.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Zum Thema Geschossigkeit und Baumasse:  
Die Anmerkungen werden berücksichtigt mit einer Ergänzung in den textlichen Festsetzun-
gen. 
Die Festsetzungen für Vollgeschosse sind bestandsorientiert. Der derzeit rechtskräftige Be-
bauungsplan setzt in der Brucknerstraße und in der Reichensteinstraße max. II Vollgeschos-
se fest. Daran soll auch festgehalten werden. Eine zweigeschossige Bebauung mit Staffel-
geschoss wäre auch nach derzeitigem Planungsrecht möglich. 
 
Grundflächenzahl (GRZ) 
Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan K 170 setzt in der Brucknerstraße eine GRZ von 
0,3 fest, in der Reichensteinstr. eine GRZ von 0,4. 
Die sog. GRZ II (Nebenanlagen) zusammen mit der GRZ I (Hauptanlage) ist auf max. 0,6 
gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO festgesetzt. 
Nach Überprüfung der bestehenden Bebauungsdichte (GRZ I und II) in der Brucknerstraße 
im Bereich des 2 geschossigen WRs mit GRZ 0,3 ist festgestellt worden, dass das Grund-
stück Brucknerstraße 29 stark versiegelt ist. Die GRZ I ist auf Grundlage des aktuell rechts-
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kräftigen Bebauungsplans K 170 mit 0,32 geringfügig mit 0,02 überschritten. Unter Hinzu-
rechnung aller Nebenanlagen und versiegelten Flächen auf dem Grundstück beträgt die 
GRZ II 0,75 und überschreitet so die max. zulässige GRZ gem. textlicher Festsetzung (nach 
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO) von max. 0,6 um 0,15 erheblich. 
Um zumindest die GRZ I für dieses Grundstück bestandsorientiert zu erfassen, wird die GRZ 
für den Bereich Brucknerstr. 29 und die Baulücke an die südlich angrenzende GRZ von 0,4 
angepasst. 
Im Zuge der Planänderung können diese Überschreitungen im städtebaulichen Sinne pla-
nungsrechtlich gesichert werden. Durch die Festsetzung der GRZ auf 0,4 wird die Bebau-
ungsdichte somit bestandsorientiert erfasst. Die erhöhte GRZ II soll nicht planungsrechtlich 
verfestigt werden. 
Für Grundstücke mit TG wird die GRZ I+II auf 0,8 gem. § 19 Abs.4 Satz 3 BauNVO gede-
ckelt. 
 
Zu „Beeinträchtigung und Störung der Nachbargrundstücke, durch mögliche Einsichtnahme 
in die benachbarten Gärten durch große Bautiefe über die Balkone und Dachterrassen der 
neuen Gebäude wird befürchtet.“ 
Bautiefen: 
Der Einwand wurde aufgegriffen und im Bebauungsplanentwurf entsprechend angepasst. 
Die festgesetzten Bautiefen im Geltungsbereich des K170 sind recht heterogen. Sie reichen 
von 10,50 m in der östlichen Brucknerstraße bis hin zu 26 m in der östlichen Reichenstein-
straße. Ein gängiges Maß für Baufenstertiefen liegen im Bereich von Neubauten und vor 
allem bei Mehrfamilienhäusern bei 15-18m. Im nächsten Verfahrensschritt wird das Baufens-
ter im Bereich der Reichensteinstraße 62 auf 16,50 m und auf gleichem Grundstück auf Sei-
ten der Brucknerstraße auf die ursprünglichen 15 m zuzüglich straßenseitigen Ausbuchtun-
gen reduziert. 
 

Konkret zur Brucknerstraße:  
Eine optimale Bebaubarkeit des bisherigen 15 m tiefen Baufensters ist in der Baulücke der 
Brucknerstraße ohne Baugrenzüberschreitung aktuell nur mit Einschränkungen möglich, weil 
das Grundstück im Verlauf der Brucknerstraße an der Stelle mit den seitlichen Grundstücks-
grenzen leicht verschwenkt und dadurch das Baufenster nicht mehr orthogonal sondern 
schräg auf dem Grundstück verläuft. Dies ist ein Nachteil hinsichtlich der Ausnutzbarkeit des 
Grundstücks im Gegensatz zu den Nachbarn. Die bisher festgesetzte Baugrenze in der Bau-
lücke der Brucknerstraße liegt zwar 5 m parallel zur schräg verlaufenden öffentlichen Ver-
kehrsfläche, jedoch nicht orthogonal zu den seitlichen Nachbargrenzen. Die nachbarlichen 
Grundstücke sind dort bislang begünstigter, weil ihre Baugrenzen orthogonal bzw. parallel zu 
den seitlichen Grenzen verlaufen. Im Rahmen der Gleichbehandlung bezüglich der Ausnutz-
barkeit des Baufensters gibt es nun in der straßenseitigen Baugrenze zwei Versprünge von 
jeweils 2 m bzw. 1,5 m angepasst an den Entwurf des Mehrfamilienhauses. Die rückwärtige 
Baugrenze bleibt bestehen. Innerhalb dieses Baufensters müssen sowohl der Hauptbaukör-
per als auch die Balkone als Bauteile des Gebäudes liegen. Terrasse dürfen, ebenso wie bei 
den bestehenden Wohngebäuden außerhalb der überbaubaren Fläche liegen. 
So gibt es für den rückwärtigen Bereich der Baulücke keinerlei Veränderung der bisherigen 
Festsetzung. 
 
Konkret zur Reichensteinstraße: 
In der Reichensteinstraße 62 war bisher ein an das alte Pfarrheim angepasstes Baufenster 
festgesetzt mit einer Bautiefe von insgesamt 20,5 m. Gemäß Vorzugsvariante 4 des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz wird das Baufenster nun entsprechend 
angepasst. Die straßenseitige Baugrenzen der angrenzenden Grundstücke werden aufge-
griffen und miteinander verbunden. Die Tiefe des Baufensters wird hier auf 16,50 m festge-
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setzt gem. des Gebäudeentwurfs, dessen Baukörper 15 m tief ist, mit straßenseitigen 1,50 m 
tiefen Balkonen (in Summe 16,50 m). 
 
Zum Thema Verschattung bestehender Photovoltaikanlagen auf Nachbargebäuden durch 
Neubauten: 
Bleibt unberücksichtigt, denn: 
Betroffen wäre lediglich die Photovoltaikanlage des Grundstück Brucknerstraße 29. Dort sind 
Panels auf das Garagendach im Bauwich und auf der dort angrenzenden Nebenanlage mon-
tiert. Eine Bebauung der Baulücke in der Brucknerstraße ist auch heute schon möglich. Mit 
der Schließung der Baulücke und eventueller Beeinträchtigungen der Anlage durch ein direk-
tes Nachbargebäude hätte man bei Installation der Anlage rechnen müssen. Zudem hat das 
Grundstück nach hinten in den Gartenbereich eine süd-west-Ausrichtung, sodass es vermut-
lich selbst mit einer wie bisher geplanten Bebauungstiefe lediglich zu geringen Beeinträchti-
gungen kommt. Zudem besteht für das Haus Nr. 29 grundsätzlich die Möglichkeit, die Solar-
panels auf das Hauptdach zu verlagern, um so einer möglichen Verschattung entgegen zu 
wirken. 
 
Zur Parksituation: 
Der Einwand bleibt unberücksichtigt. 
Sowohl die Anzahl der WE als auch die Anzahl der notwendigen Stellplätze werden als städ-
tebaulich angemessen und verträglich angesehen. Vor allem vor dem Hintergrund dringend 
benötigten Wohnraums ist die Schaffung von zusätzlichem flächensparendem Wohnraum 
notwendig, sofern er sich wie hier baulich und städtebaulich gut einfügt. Denn schon heute 
kann die Baulücke entsprechend geschlossen werden und in den Bereichen des Bauwichs 
wären auch schon heute innerhalb der überbaubaren Flächen Garagen und Stellplätze all-
gemein möglich, außerhalb der überbaubaren Fläche ausnahmsweise. Das hieße, dass sich 
auch mit einem Einfamilienhaus-Projekt die öffentliche Parksituation an der Stelle ändern 
würde. In den Vorentwurfs-Varianten 1-3 aus der frühzeitigen Beteiligung sind vor jedem 
Haus im Vorgartenbereich jeweils 6 Stellplätze (für jede WE 1 St) vorgesehen. Bei diesen 
Varianten entfallen die beiden öffentlichen Stellplätze in der Brucknerstraße, in der Reichen-
steinstraße würden an entsprechender Stelle ebenfalls die Stellplätze im öffentlichen Stra-
ßenraum entfallen. 
Auch aus verkehrlicher Sicht wird deshalb die Vorzugsvariante 4 mit der TG weiterverfolgt. 
Mit dieser Variante ergeben sich Stellplatztechnisch folgende Vorteile: 
• Alle öffentlichen Stellplätze bleiben erhalten. 
• Mit insgesamt 16 geplanten Pkw Stellplätzen laut Gebäudeentwurf gibt es sogar 4 Stellplät-
ze mehr als notwendig 
• Die Vorgärten bleiben begrünt 
• Die Vorgartenflächen bleiben unversiegelt 
Die Anmerkungen des Einwenders über die Anzahl der Pkw je Wohneinheit sowie die Nut-
zung der Tiefgarage sind rein hypothetisch und können deshalb nicht berücksichtigt werden. 
Die Verwaltung geht, wie bisher üblich, von einem notwendigen Stellplatz je Wohneinheit 
aus. Bei 11 geplanten WE, sowie eine Einheit als Gemeindezentrum ist mit 16 Stellplätzen 
der Bedarf ausreichend gedeckt. 
Allgemein sollte die Tendenz sein die Anzahl der notwendigen PKW Stellplätze je Wohnein-
heit weiter zu reduzieren und nicht zu erhöhen im Sinne einer Klimaan-gepassten Entwick-
lung, auch wenn es sich in Kriegsdorf um eher dörfliche Strukturen handelt. Eine gute ÖPNV 
Anbindung gibt es aber auch hier und der nächst gelegene Bahnhof mit Anbindung an die 
Großzentren Köln und Bonn befindet sich in Spich in etwa 3 km Entfernung, sodass dieser 
sogar sehr gut mit dem Fahrrad in 10 Minuten zu erreichen ist. 
Auch die Versorgung des täglichen Bedarfs ist in max. 3 km gut mit ÖPNV oder dem Fahrrad 
erreichbar. 
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A 2.2) Einwender 2 

hier: Schreiben vom 24.03.2022 
 

 
 

 
 
Beschluss zu A 2.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 24.03.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 2.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Den Anregungen des Einwenders wird gefolgt. 
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A 2.3) Einwender 3 
hier: Schreiben vom 07.06.2022 
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Beschluss zu A 2.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 07.06.2022 eingegange-
ne Stellungnahme A 2.3 wie folgt zu entscheiden: 

 
Zu I: 
Der Anregung ausschließlich ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen ohne Staffelge-
schoss oder ein Vollgeschoss nebst Staffelgeschoss zuzulassen, wird nicht gefolgt, denn: 
• Der aktuell rechtskräftige Bebauungsplan lässt auch heute schon Wohnbebauung ohne 
Einschränkung der Wohneinheiten mit zwei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss zu. 
• Bei Verwehren der heute schon möglichen Bebauungsmöglichkeit durch Änderung der 
Festsetzung der Geschossigkeit und der möglichen Anzahl der Wohneinheiten wäre die 
Stadt Troisdorf dem Entwurfsverfasser bzw. dem Grundstückseigentümer der heutigen Bau-
lücken gegenüber gem. §42 BauGB schadensersatzpflichtig. 
• Auch Mehrfamilienhäuser sind im heute festgesetzten WA und WR allg. zulässig. Aufgrund 
des dringenden allgemeinen Bedarfs an Wohnraum ist eine flächensparende Form eines 
Mehrfamilienhauses wünschenswert, sofern sie sich auch städtebaulich gut einfügt. 
 
Zu II: 
Der Anregung den Grenzabstand zu vergrößern kann nicht gefolgt werden. 
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Den notwendigen Grenzabstand regelt auf bauordnungs-rechtlicher Ebene das Abstandsflä-
chenrecht, welches bei den Bebauungsvorschlägen eingehalten wird. 
Für die Baulücke in der Brucknerstraße ist dies heute schon anwendbar, da die Baugrenzen 
hier lediglich die max. Bautiefe definieren, die festgesetzt offene Bauweise aber besagt, dass 
mit Grenzabstand, unter Einhaltung der Abstandsflächen, gebaut werden muss. 
Im Bereich der Reichensteinstraße 62 ist bisher ein schmales Baufenster zur Sicherung des 
erhaltenswerten ehemaligen Pfarrheims festgesetzt worden. Mit dem Abbruch des Pfarr-
heims ist auch die Festsetzung zur Bestandssicherung obsolet und muss an die Anforderun-
gen eines „normalen“ Wohnungsbaus angepasst werden. Deshalb verlaufen die neuen Bau-
grenzen im Entwurf des Bebauungsplans auch von Grenze zu Grenze in Verlängerung der 
bestehenden Baugrenzen in gleicher Straßenflucht. Auch hier bleibt die offene Bauweise 
bestehen, die verlangt mit Abstand zur Nachbargrenze zu bauen unter Einhaltung des Ab-
standsflächenrechts. 
Der Anregung die Baufenster aus der frühzeitigen Beteiligung in der Tiefe zu verringern wird 
indes gefolgt. 
Das Baufenster in der Brucknerstraße bleibt bei der ursprünglichen Bautiefe von 15 m. Le-
diglich zur Straßenseite gibt es zwei Ausbuchtungen notwendiger Gebäudeversprünge, da 
das Grundstück an der Stelle zur bestehenden Baugrenze verschwenkt. 
Die Balkone liegen gartenseitig innerhalb der überbaubaren Fläche und sind somit allg. zu-
lässig. 
Das Baufenster in der Reichensteinstraße wird im Gegensatz zum Vorentwurf aus der früh-
zeitigen Beteiligung von 18 m Bautiefe auf 16,50 m reduziert. Auch hier befinden sich die 
Balkone innerhalb der überbaren Fläche südwestlich orientiert zur Straßenseite. 
Vorkehrungen zur Minderung oder sogar zum Ausschluss der Einsichtnahme sind gem. § 9 
BauGB nicht Teil der Bauleitplanung und können deshalb nicht berücksichtigt werden. 
Im Rahmen der Ersatzpflanzung gem. Baumschutzsatzung wird jedoch seitens des Investors 
erwogen Hecken als Einfriedung zu pflanzen, die ebenfalls als Sichtschutz dienen können. 
 
Zu III 1.- 2.: 
Die Einwände werden nicht berücksichtigt. 
Das Lärmaufkommen durch den zusätzlichen Verkehr wird nicht wesentlich zunehmen. 
Die Anmerkung, dass die Geräuschkulisse insbesondere auch zu späten Abend- oder 
Nachtzeiten wie auch an extrem frühen Morgenstunden entstehen könnten, ist rein hypothe-
tisch. Wenn, dann sind diese Lärmspitzen als unwesentlich zu betrachten, weil dies stets 
Einzel- und Kurzereignisse sind. Außerdem kann man bei der Zunahme von eFahrzeugen 
davon ausgehen, dass zukünftig laute Motorengeräusche tendenziell abnehmen werden. 
Die gemeinsame Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage ist bisher in der Reichensteinstraße ge-
plant, die historisch bedingt immer schon stärker befahren war als die Bruckner Straße, so-
dass die zusätzlichen Fahrzeuge der neuen Wohngebäude als unwesentlich einzustufen 
sind. 
Durch die Planung der Tiefgarage entfallen keine öffentlichen Stellplätze. Auch heute sind 
bereits Mehrfamilienhäuser zulässig, die Besucher generieren, sodass die Lage nicht ver-
schärft wird. Auch das ehem. Pfarrzentrum hatte diverse Besucher, sodass dieser Bereich 
tendenziell vorgeprägt ist. 
 
Zu III 3.: 
Der Einwand über den erhöhten Versiegelungsgrad wird berücksichtigt. In den Entwurf der 
1.Änderung werden zahlreiche Hinweise und Festsetzungen zum Klima- und Artenschutz 
getroffen. 
Die zusätzlich versiegelten Flächen durch die geplante Tiefgarage müssen intensiv begrünt 
werden. Es muss eine mindestens 60 cm dicke Substratschicht auf die Tiefgarage aufge-
bracht werden. Das darauf anfallende Regenwasser kann zwar nicht unmittelbar im Boden 
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versickern, kann aber durch Rückhaltung und Speicherung verdunsten und langsam, auch 
bei Starkregenereignissen, in den Kanal oder Versickerungsflächen auf dem Grundstück 
zugeführt werden. 
Mittels einer intensiven Begrünung des Tiefgaragendaches wird auch die Artenvielfalt auf 
dem Grundstück gefördert. Die Schaffung von mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser in 
bereits erschlossenen Baulücken und damit mehr Wohnfläche auf gleicher Grundfläche, ist 
ein deutlich sparsamerer Umgang mit Grund und Boden, als die im Plangebiet überwiegend 
bestehenden Einfamilienhäuser. 
 
Zu IV: 
Die Bäume auf dem Kirchengrundstück sind mittlerweile beinahe alle gefällt worden, um die 
Baumaßnahmen realisieren zu können. Ein Teil der Bäume unterlagen der Baumschutzsat-
zung der Stadt Troisdorf. Gem. dieser Satzung müssen entsprechende Ersatzpflanzungen 
auf dem Grundstück gepflanzt werden. Sie greift auch ohne Bebauungsplan. Zudem besteht 
auch ohne Planänderung schon Baurecht und damit die Option Bäume fällen zu dürfen. Eine 
Erhaltungsfestsetzung macht jetzt keinen Sinn mehr. 
 
 
 

B) Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Offenlage) 
 

B 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des Plan-
entwurfes die nachfolgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, über die zu entscheiden ist. 
 
 
B 1.1) Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 

hier: Schreiben mit Leitungsauskunft vom 03.05.2023 und Stellungnahme vom 
04.05.2023 
 

Leitungsauskunft: 

 



Stadt Troisdorf Niederschrift 

 Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

 Sitzungsdatum 07.09.2023 
 

Seite -49- 
 

 



Stadt Troisdorf Niederschrift 

 Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

 Sitzungsdatum 07.09.2023 
 

Seite -50- 
 

 
 
Ergänzende Stellungnahme: 
 

 
 
Beschluss zu B 1.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 03.05.2023 und 
04.05.2023 eingegangene Stellungnahme B 1.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Seit der frühzeitigen Beteiligung hat sich am Sachstand seitens der Stadtwerke Troisdorf 
nichts verändert. Deshalb gilt wie unter Punkt A 1.1: 
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Die eingegangene Leitungsauskunft der Stadtwerke Troisdorf GmbH zeigt, dass das beste-
hende und gewachsene Wohngebiet mit allen Versorgungsleitungen erschlossen ist. Die 
Leitungen liegen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche.  
Eine Ausweisung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für die Versorgungsleitungen ist des-
wegen nicht notwendig. Die Baulücken im Änderungsbereich des K 170, 1.Änderung in der 
Reichensteinstraße und Brucknerstraße können bei Bedarf entsprechend an die Versor-
gungsleitungen angeschlossen werden.  
 
 
 
B 1.2) Abwasserbetrieb Troisdorf AöR, Poststraße 105, 53840 Troisdorf 

hier: Schreiben vom 11.05.2023 
 

 
Beschluss zu B 1.2: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 11.05.2023 eingegange-
ne Stellungnahme B 1.2 wie folgt zu entscheiden: 
 
Da es seitens des Abwasserbetriebs Troisdorf keine Anregungen oder Bedenken gibt, wird 
das Schreiben lediglich zur Kenntnis genommen. 
 
 
B 1.3) Rhein-Sieg-Kreis, Fachbereich 01.3, Mühlenstraße 51, 53721 Siegburg 
hier: Schreiben vom 12.06.2023 
 

 
 
Beschluss zu B 1.3: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 12.06.2023 eingegange-
ne Stellungnahme B 1.3 wie folgt zu entscheiden: 
 
Da es seitens des Rhein-Sieg-Kreises, Fachbereich 01.3 keine Anregungen oder Bedenken 
gibt, wird das Schreiben lediglich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
B 1.4) Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr der Stadtverwaltung Trois-
dorf, Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf 
hier: Schreiben vom 13.06.2023 
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Beschluss zu B 1.4: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 13.06.2023 eingegange-
ne Stellungnahme B 1.4 wie folgt zu entscheiden: 
 
Da es seitens des Amts für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr keine Anregun-
gen oder Bedenken gibt, wird das Schreiben lediglich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

B 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des Plan-
entwurfes folgende Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind, über die zu 
entscheiden ist. 
 
 
B 2.1) Einwender 1 

hier: Schreiben vom 15.06.2023 
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Beschluss zu B 2.1: 
 
Der Rat der Stadt Troisdorf beschließt, über die mit Schreiben vom 15.06.2023 eingegange-
ne Stellungnahme B 2.1 wie folgt zu entscheiden: 
 
Zu I. „Faktische Dreigeschossigkeit“ 
Der Einwand bleibt aus folgenden Gründen unberücksichtigt: 

 Gem. des Bebauungsplans K 170, rechtskräftig seit dem 18.03.2017 ist ein 
Wohngebäude auch heute schon mit zwei Vollgeschossen plus einem nicht-
Vollgeschoss planungsrechtlich zulässig. Der Bebauungsplan setzt zudem 
keine absoluten Gebäudehöhen fest. Auch eine begrenzte Anzahl der 
Wohneinheiten wurde im Änderungsbereich im Ursprungsplan nicht festge-
setzt. Wohnhäuser mit mehr als einer Wohneinheit sind demnach im Ände-
rungsbereich ebenfalls planungsrechtlich heute bereits zulässig. Würde man 
den Bebauungsplan gem. dem vorliegenden Einwand ändern, so würde be-
stehendes Baurecht zum Nachteil des Grundstückseigentümers reduziert.  

 In der Begründung des Bebauungsplans K 170 steht an keiner Stelle, dass 
Mehrfamilienhäuser nicht dem städtebaulichen Ziel entsprechen. Im Gegenteil 
folgt die Stadt Troisdorf in der heutigen Zeit, in der Wohnraum dringend benö-
tigt wird, den Maßgaben des Bundes und auf kommunaler Ebene dem Hand-
lungskonzept Wohnen 2025, flächensparenden Wohnraum im Stadtgebiet und 
vor allem im Innenbereich zu schaffen. Hier steht das allgemeine Interesse 
über dem eines Einzelnen. 

 Nichts desto trotz sollen sich die Vorhaben maßvoll und verträglich in die vor-
handene Bebauungsstruktur einfügen. Die Ansichtspläne aus der Offenlage 
zeigen, dass sich die geplanten Wohngebäude sehr gut in die vorhandene 
Struktur einfügen.  

 Von der festgesetzten Dachform Satteldach ist für andere Bauvorhaben in der 
Brucknerstraße zuvor bereits befreit worden. Im Sinne der Gleichbehandlung 
könnte auch auf planungsrechtlicher Grundlage des noch rechtskräftigen K 
170 eine Abweichung von der Dachform in der Brucknerstraße zugunsten ei-
nes Flachdachs nicht verwehrt werden. Dem kommt man nun im Rahmen der 
1. Änderung entgegen, indem man die Festsetzung der Dachform in der 
Brucknerstraße aufhebt.  
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Zu II. „Fremde Einsichtnahme“ 
Der Einwand bezieht sich lediglich auf das geplante Gebäude in der Brucknerstraße und 
bleibt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens aus folgenden Gründen unberücksichtigt: 

 Vorkehrungen zur Minderung oder sogar zum Ausschluss der Einsichtnahme 
sind gem. § 9 BauGB nicht Teil der Bauleitplanung und können deshalb nicht 
berücksichtigt werden. 

 Wie bereits zuvor erwähnt, sind die geplanten Gebäude mit 2 ½ Geschossen 
heute schon planungsrechtlich zulässig. Im Sinne der Gleichbehandlung kann 
das geplante Flachdach mit Staffelgeschoss an der Stelle nicht verwehrt wer-
den.  

 Der Bebauungsplan K 170 setzt fest, dass Balkone innerhalb der überbauba-
ren Grenze liegen müssen, sofern die Bautiefe größer ist als 12 m. Im Rah-
men der 1.Änderung wird diese Festsetzung übernommen. Die Balkone und 
Terrasse des Vorhabens liegen innerhalb der überbaubaren Fläche und sind 
somit allgemein zulässig. Für den Einwender gilt diese Vorgabe gleicherma-
ßen. 

 Da sich die rückwärtige Baugrenze an der Stelle im Rahmen der 1. Änderung 
des K170 im Gegensatz zum K170 nicht verändert hat, sondern bestehen 
bleibt, wäre eine entsprechende Festsetzung für einen Ausschluss von Balko-
nen im rückwärtigen Bereich ebenfalls zum Nachteil des Grundstückseigen-
tümers bzw. des Erbpachtnehmers und eine Beschneidung der bisher zuläs-
sigen Möglichkeiten. 

 Eine konkrete Anordnung von Balkonen, Terrassen und Dachterrassen wird 
nicht im Bauleitplan festgesetzt. Dies obliegt in der Regel der planerischen 
Freiheit. Der Bauträger sichert aber zu entsprechende Sichtschutzelemente 
anzubringen, um mögliche Einsichtnahmen auf die seitlich angrenzenden 
Grundstücke zu mindern. Dies kann im Rahmen des Bauantragsverfahrens 
gefordert und kontrolliert werden im Sinne des Rücksichtnahmegebotes. 
 

 
Zu III. „Verschattung“ 
Der Einwand richtet sich gegen das geplante 2 ½ geschossig geplante Wohnhaus in der 
Baulücke der Brucknerstraße. Der Einwand wird aus den folgenden Gründen nicht berück-
sichtigt: 
 

 Bei dem Baugrundstück zwischen der Brucknerstr. 19 und 29 handelt es sich 
um eine klassische Baulücke im Innenbereich. Eine Bebauung wie geplant 
oder ähnlich hätte jederzeit dort gebaut werden können. Mit einer Verschat-
tung des Grundstücks Brucknerstr. 29 durch ein Gebäude an dieser Stelle hät-
te also auch jeder Zeit gerechnet werden müssen und dies bei der Planung 
der Photovoltaikanlage des Einwenders berücksichtigt werden können. Die 
zulässigen Bebauungsmöglichkeiten der Baulücke deswegen zu beschneiden 
ist nicht vertretbar. 

 

 Versiegelung: 
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Der schonende Umgang mit Grund und Boden wird durch die Festsetzung unter 
Punkt 2 „Maß der Nutzung“ der textlichen Festsetzungen auf Grundlage des § 19 
BauNVO gesichert.  
Die berechnete GRZ I und II der geplanten Wohnhäuser in der Brucknerstraße und 
Reichensteinstr. 62 mit einer gemeinsamen Tiefgarage beträgt 0,72 und liegt somit 
unterhalb des Grenzwertes von 0,8. Hier wird auch nochmal die flächensparende und 
Boden schonende Wohnbebauung in Form eines Mehrfamilienhauses im direkten 
Vergleich mit einem Einfamilienhausgrundstück deutlich.  
Brucknerstraße 29: Einfamilienhaus + Nebenanlagen weist eine GRZ I+II von insge-
samt 0,75 auf. Die zulässige GRZ I+II von 0,6 gem. den Festsetzungen des K170 
sowie der 1.Änderung ist um 0,15 überschritten. 
Grundstück Reichensteinstr./Brucknerstr.: geplante 2 Mehrfamilienhäuser mit insg. 12 
Wohneinheiten und gemeinsamer Tiefgarage weisen eine GRZ I+II von insgesamt 
0,72 auf.  
Durch die mind. 60 cm starke Vegetationstragschicht inkl. Drain- und Filterschicht mit 
einer entsprechenden Bepflanzung auf dem Tiefgaragendach wird zudem noch der 
Versiegelungsgrad ein Stück weit kompensiert.  

 

 Als nachrichtliche Übernahme ist die Versickerung von Niederschlagswasser 
gem. § 44 Landeswassergesetz in den Festsetzungen des Bebauungsplans 
K170 bereits benannt und wird in die 1. Änderung unter Punkt 13 übernom-
men. Demnach kann das geplante Wohnhaus in der Reichensteinstr. 62 an 
den Kanal angeschlossen werden, weil dort vor 1996 bereits ein Gebäude mit 
Kanalanschluss gestanden hat. Das auf dem geplanten Wohnhaus in der 
Brucknerstraße sowie auf der Tiefgarage anfallende Regenwasser muss hin-
gegen über die belebte Bodenzone (Mulden-/Rigolenversickerung) versickert 
werden.  

 Vorteil der Tiefgaragenbegrünung: Hier wird der Niederschlagsabfluss deutlich 
verlangsamt durch Speicherung des Regenwassers. Das gespeicherte Re-
genwasser kann zum Teil wieder verdunsten und wirkt sich so auch positiv, 
nämlich kühlend, auf das Mikroklima im Innenblock aus. Gleichzeitig wird 
dadurch die Kanalisation entlastet.  

 

 Die in der 1. Änderung des K 170 als Hinweis dargestellte Starkregengefah-
renkarte stellt den Ist-Zustand der Grundstücke bei unterschiedlich starken 
Regenereignissen dar. Heute ist die Baulücke in der Brucknerstraße unbebaut 
und offensichtlich bildet das Gelände auf dem Grundstück eine Senke, wo 
sich das Regenwasser im Falle von Starkregen sammelt. Im Falle von 
Starkregenereignissen sammelt sich im Übrigen überall dort Wasser, wo Tief-
punkte sind. Unter Punkt 17 wird in der 1.Änderung des K 170 explizit auf die 
allgemeine Sorgfaltspflicht gem. § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz hingewie-
sen. 
Dies wird üblicherweise im Rahmen des Bauantrags behandelt und geprüft. Wasser, 
dass auf dem eigenen Grundstück anfällt, ist auch dort zur Versickerung zu bringen. 
Das bestehende Baurecht zu entziehen und die Senke als solche planerisch zu si-
chern, ist nicht im Sinne einer sachgerechten Abwägung und starkregenangepassten 
Gebietsplanung in einem bereits fast vollständig bebauten Bereich. 
Deshalb wird der Einwand nicht berücksichtigt. 
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II. Satzungsbeschluss 
 
Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne 
Umweltprüfung geändert worden ist (§ 13a Abs. 2 BauGB). Der Rat stellt vor Behandlung der 
Stellungnahmen fest, dass eine Einzelabstimmung über die Beschlussentwürfe beantragt 
wird / nicht beantragt wird. (bitte nicht Zutreffendes streichen)! 
 
Nach Behandlung der Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Troisdorf den Bebau-
ungsplan K 170, 1. Änderung für den Stadtteil Troisdorf-Kriegsdorf, Bereich 
Reichensteinstraße, Reichsteinstraße 74 und Brucknerstraße 41, Brucknerstraße, 
Humperdinckstraße, Beethovenstraße, Offenbachstraße als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB). 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist in der Planzeichnung festgesetzt. Der 
Rat beschließt ferner die in der DS-Nr. 2023/0534 enthaltene Begründung des Planes 
(§ 9 Abs. 8 BauGB), die allen Ratsmitgliedern zur Sitzung des Ausschusses für Stadtent-
wicklung und Denkmalschutz am 07.09.2023 zugestellt worden ist.  
 
 
Hinweis:  
Der Bebauungsplan hängt in der Ratssitzung mit der Begründung zur Einsichtnahme aus. 
Weitere Exemplare können bei Bedarf jederzeit vor der Sitzung beim Stadtplanungsamt an-
gefordert werden. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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Ja 8 6 4 1 1 1  
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Enth.        

 
 
TOP 13 Flächennutzungsplan der Stadt Troisdorf, 4. Änderung,  

Stadtteile Troisdorf-Mitte, Sieglar, Spich, Friedrich-Wilhelms-
Hütte und Oberlar, Bereiche der Zentralen Versorgungsbereiche  
(Übernahme der Zentralen Versorgungsbereiche aus dem Ein-
zelhandels- und Nahversorgungskonzept der Stadt Troisdorf 
2020) 
hier: Abschließender Feststellungsbeschluss zur Vorlage bei der 
höheren Verwaltungsbehörde gem. § 3 (2) und § 6 (1) BauGB 

2023/0635 

 
Beschlussempfehlung an den Rat: 
 

I. Behandlung der Stellungnahmen 
 

C) Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
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A 1 Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass die während der frühzeitigen Betei-
ligung des Planentwurfes, durch Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, ein-
gegangenen Stellungnahmen keine Anregungen enthielten.   
 

A 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der frühzeitigen Beteili-
gung des Planentwurfes keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind. 
 

D) Beteiligung gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB (Offenlage) 
 

B 1) Stellungnahmen Behörden und Träger öffentlicher Belange 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass die während der Offenlage des Pla-
nentwurfes, durch Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, eingegangenen Stel-
lungnahmen keine Anregungen enthielten.   
 

B 2) Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
Der Rat der Stadt Troisdorf nimmt davon Kenntnis, dass während der Offenlage des Plan-
entwurfes keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen sind. 
 

II. Abschließender Feststellungsbeschluss 

 
Nach Behandlung der Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt Troisdorf die 4. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes für den Stadtteil Troisdorf-Mitte, Sieglar, Spich, Friedrich-
Wilhelms-Hütte und Oberlar, Bereiche der Zentralen Versorgungsbereiche (Übernahme der 
Zentralen Versorgungsbereiche aus dem Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept der 
Stadt Troisdorf 2020). Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist in der Planzeich-
nung festgesetzt. Der Rat beschließt ferner die beigefügte, nach der Offenlage nicht geän-
derte Begründung der Planänderung (§ 5 Abs. 5 BauGB). 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Planänderung der Bezirksregierung zur Genehmigung 
vorzulegen. 
 
Hinweis:  
Die Flächennutzungsplanänderung hängt in der Ratssitzung mit der Begründung zur Ein-
sichtnahme aus. Weitere Exemplare können bei Bedarf jederzeit vor der Sitzung beim Stadt-
planungsamt angefordert werden.  
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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TOP 14 Prüfung der Einrichtung einer Tiny-House-Siedlung 

Hier: Prüfauftrag Tiny-Houses in Blockinnenberei-
chen/Potentialflächen u.a. 

2022/0549 

 
Herr Feiling von Amt 61 trägt anhand einer Powerpointpräsentation die städtebauliche Studie 
für Potentialflächen für Tiny Houses (Kleinsthäuser) vor. 
 
 
SkB Pick von der Fraktion DIE GRÜNEN schlägt vor, dass nur Personen ohne Auto in die 
Häuser ziehen sollten.  
Stv. Möws von der Fraktion DIE GRÜNEN möchte noch ins Verfahren geben, dass nur stati-
onäre Tiny-Houses vorzusehen sind 
 
SkB Becker von der CDU-Fraktion regt an, dass Feuerwehr, Lieferfahrzeuge etc. die Häuser 
anfahren können sollten. 
 
Ausschussvor. Herrmann spricht sich als Spicher gegen die Tiny-Häuser auf der Pilotfläche 
in Spich aus, da auf den Flächen ein paar Häuser passen würden.  
 
Herr Herrmann als Ausschussmitglied beantragt einen zweigeteilten Beschluss zu fassen. 
 

1. Teil: Ist der erste Satz im Beschlussentwurf. 
2. Teil ist die konkrete Beschlussfassung mit der Umsetzung der Fläche in Spich. 

  
 
Beschluss: 

1. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz nimmt die Studie „Tiny Hou-
ses (Kleinsthäuser) in der Stadt Troisdorf“ zur Kenntnis. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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2. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz beauftragt die Verwaltung 

für den Bereich der städtischen Flächen „am Fußweg/Grünzug zwischen Josef-

Frank-Straße und Birkenweg (Nähe Im Rosengarten)“ in Spich Planungsrecht für ei-

ne Tiny-House-Siedlung zu schaffen. Eine Ausweitung der Planung auf die dort an-

grenzenden privaten Flächen gemäß Studie ist dabei zu prüfen. Die Unterlagen zum 
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zugehörigen Bauleitplanverfahren (Aufstellungsbeschluss mit frühzeitiger Beteiligung) 

sind dem Ausschuss zur Beratung vorzulegen. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja 13, Nein 8   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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TOP 15 Bebauungsplan T201, Stadtteil Troisdorf-Mitte, Bereich Ambio-

rixstraße und ehemalige belgische Schule 
hier: Antrag der SPD Fraktion vom 11. Juni 2023 

2023/0520 

 
Stv. Fischer von der SPD-Fraktion bittet um Anpassung des Beschlussentwurfes. Er möchte, 
dass das Wort Anregung gegen das Wort Kriterien ausgetauscht wird.  
 
Stv. Möws von der Fraktion DIE GRÜNEN bittet um Erweiterung der Kriterien. Es soll eine 
autofreie Siedlung (Stellplätze 0) mit einem entsprechenden Mobilitätsangebot geprüft wer-
den.  
 
Ausschussvors. Herrmann lässt über den geänderten Beschlussentwurf abstimmen: 
 
Geänderter Beschluss: 
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Kriterienkatalog für eine Konzeptvergabe im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens „T 201, Stadtteil Troisdorf-Mitte, Bereich Ambiorixstr. und 
ehem. Belgische Schule“ zu erarbeiten und dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Denk-
malschutz zur Vorberatung als Empfehlung für den Haupt- und Finanzausschuss vorzulegen. 
Im Rahmen der Erarbeitung sind die Anregungen Kriterien aus dem Antrag der SPD Frakti-
on vom 11.06.2023 sowie der Prüfauftrag zur autofreien Siedlung mit Mobilitätsangebot 
auf Umsetzbarkeit zu prüfen. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja 21   
 
Abstimmungsübersicht der Fraktionen: 
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TOP 16 Mitteilungen   

 
Mündliche Mitteilungen der Verwaltung liegen nicht vor.  
 
 
TOP 17 Bebauungsplan K 210 (Ausweisung eines Rettungszentrums) 

Hier: Vorstellung des Gutachtens über die elektromagnetische 
Immissionen und weiteres Vorgehen 

2023/0685 

 
SkB Fingerhuth von der Fraktion DIE FRAKTION fragt an zur Formulierung auf Seite 3 
„(Stromschläge (nicht tödlich, aber unangenehm) wären hier beim Einsteigen in die Fahrzeu-
ge garantiert“, ob diese gesundheitliche Risiken verursachen? 
 
Antwort zur Niederschrift: 
Die benannten „Stromschläge“ beziehen sich auf indirekte Wirkungen elektrischer Felder. 
Hierbei handelt es sich um spürbare Körperströme, die bei Berühren z.B. eines Pkws auftre-
ten können, der zuvor durch ein elektrisches Feld aufgeladen worden ist, aber die Spannung 
wegen der isolierten Reifen nicht in den Boden ableiten konnte. Durch Berührung des aufge-
ladenen Autos, kann dann der menschliche Körper als Ableiter dienen. Diese Ströme spürt 
man dann. Die meisten empfinden das als Unangenehm. Umgangssprachlich würde man 
sagen, „man hat eine gewischt bekommen“. Aber nur in Ausnahmefällen können diese Strö-
me lebensgefährlich sein.  
 
Hier ein Ausschnitt aus dem Gutachten zum Thema indirekte Wirkung auf S.20, 21: 
„[…] Bei elektrischen Feldern treten neben der oben beschriebenen direkten Feldwirkung 
durch Körperströme aufgrund des Influenzeffektes auch indirekte Wirkungen auf, die eben-
falls zu Körperströmen führen können: 
Elektrisch isolierte Gebilde werden durch den Influenzeffekt im elektrischen Feld aufgeladen. 
Wenn das Gebilde aus Metall, genügend groß und gegen die Erde elektrisch isoliert ist (z.B. 
ein großes Fahrzeug auf Gummireifen) sowie das Feld genügend stark ist, fließen bei Berüh-
rung des blanken Metalls spürbare Ströme (besonders unter 380 kV-
Höchstspannungsleitungen), die aber nur in Ausnahmefällen auch lebensgefährlich sein 
können (Abb. 17).  
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Abb. 17: Indirekte Wirkung eines elektrischen Feldes E 
 
Um Probleme mit dieser indirekten Wirkung elektrischer Felder zu vermeiden, sollten größe-
re Gebilde aus blankem Metall (z.B. Metallgeländer, Metallzäune, Regenrinnen und Fallrohre 
aus Metall) unter Hochspannungsleitungen und in unmittelbarer Nähe einer elektrifizierten 
Bahntrasse (Abstände unter 10 m) geerdet werden. Am besten vermeidet man in solchen 
Fällen größere Metallkonstruktionen und verwendet stattdessen elektrisch nichtleitende Ma-
terialien. Als Material für Dachrinnen und Regenwasserfallrohre an Gebäuden unter oder 
neben starken elektrischen Feldquellen sind daher Kunststoffe vorzuziehen. 
Zur Vermeidung von Stromschlägen werden große metallische Gebilde wie z.B. Geländer in 
Bahnhöfen mit elektrischem Zugbetrieb geerdet. Diese Sicherheitsmaßnahme ist auch in-
nerhalb des Sicherheitsbereichs (bei 220 kV ca. 20 m Abstand zur Trassenmitte) einer 
Hochspannungsleitung zu empfehlen. […]“ 
 
Zudem werden die Einsatzfahrzeuge voraussichtlich in dafür vorgesehenen Garagen stehen, 
sodass die elektrischen Felder auf diese Fahrzeuge keinen Einfluss haben werden und somit 
auch keine indirekte Wirkung auf den Menschen haben werden.  
 
 
TOP 18 Galerie Troisdorf Wilhelm-Hamacher-Platz 22 2023/0642 

 
Stv. Hurnik von der CDU-Fraktion bittet die Verwaltung darum, auf den Investor zuzugehen 
um Abzufragen ob kooperativ ein Wohnen zwischen Senioren und Auszubilden-
den/Studierenden geschaffen werden könnte, um mehr junge Menschen in die Innenstadt zu 
bekommen. 
 
 
Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.  
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TOP 19 Änderungsverfahren für den Landesentwicklungsplan NRW be-

züglich Ausbau der Erneuerbaren Energien 
hier: Zusammenfassung der Änderungen und Stellungnahme 
der Stadt Troisdorf 

2023/0611 

 
Stv. Rothe von der Fraktion Volksabstimmung möchte wissen, ob die Stadt Troisdorf an ir-
gendeiner Stelle im Stadtgebiet Windenergieanlagen plant.  
 
Dies wird von Amtsleiterin Klein verneint. 
 
Stv. Möws von der Fraktion DIE GRÜNEN bittet die Verwaltung darum, auf den Eigentü-
mer/Betreiber der Sonderabfalldeponie in Spich zuzugehen und abzufragen, ob eine grund-
sätzliche Bereitschaft dazu besteht, auf den abgedichteten Flächen der Deponie, PV-
Anlagen errichten zu wollen. Des Weiteren soll mittelfristig die Bezirksregierung angespro-
chen werden, wie sie so ein Projekt einschätzt (positiv oder negativ), wenn der Betreiber eine 
Bereitschaft signalisiert.  
 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
TOP 20 Vierteljährliche Beschlusskontrolle (öffentlich) 

hier: Kontrolle der Sitzungen vom 16.03.2023 und 25.05.2023 
des Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

2023/0588 

 
Stv. Schlesiger von der Fraktion Die Linke möchte zur Beschlusskontrolle, hier DS-Nr. 
2022/0970 Bebauungsplan T31, 13. Änderung wissen, wann mit den Rodungsarbeiten be-
gonnen wird. 
 
Antwort zur Niederschrift:  
Bisher liegt der Verwaltung kein Bauantrag vor. Daher können im Oktober noch keine Ro-
dungsarbeiten durchgeführt werden.  
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
TOP 21 Halbjährliche Beschlusskontrolle (öffentlich) 

hier: Kontrolle der Sitzungen des 1. Halbjahres 2023 des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz 

2023/0589 

 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
TOP 22 Anfragen   

 
SkB Pick von der Fraktion DIE GRÜNEN spricht das Oriva-Gelände (Bebauungsplan T182, 
Blatt 1) aus der letzten Sitzung an. Hier wurde von einem erheblichen Gewerbedruck berich-
tet. Sie möchte zur Niederschrift wissen, welche Gewerbe das sind und wie sich dieser 
Druck zeigt. 
 
Herr Schaaf sagt zu, dass hierzu die TROWISTA zur Niederschrift angefragt wird. 
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Antwort zur Niederschrift:  

 
Übersicht der Gewerbeanfragen nach unbebauten Grundstücken und Gewerbehallen 
zur Beantwortung der Anfrage zum Gewerbedruck in Troisdorf mit Hinblick auf das 
Orica-Gelände (Bebauungsplan T182, Blatt 1).  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
gerne übersenden wir Ihnen hiermit Informationen zu gewerblichen Anfragen auf unbebaute 
sowie bebaute Grundstücke in Troisdorf im Kontext der Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
zum Gewerbedruck in Troisdorf mit Hinblick auf das Orica-Gelände (Bebauungsplan T182, 
Blatt 1):  
 
1. Anzahl der Anfragen nach Größe vom 01.01.2020 bis 30.09.2023:  
 
Insgesamt gab es im oben genannten Zeitraum 115 Anfragen nach Gewerbehallen (Produk-
tions- oder Lagerhalle) und 121 Anfragen nach unbebauten Gewerbe- / Industriegrundstü-
cken. 
 
Bezüglich der Größenanforderungen für Gewerbehallen verhält es sich wie folgt: 

 Größe in qm  Anzahl (Lager)  Anzahl (Produktion)  

Bis 500  45  9  

501 bis 1.000  15  7  

1.001 bis 2.000  12  5  

   

2.001 bis 5.000  8  3  

Über 5.000  3  0  

 
 
Bezüglich der Größenanforderungen für Gewerbegrundstücke verhält es sich wie folgt: 

Größe in qm  Anzahl  

Bis 2.000  24  

2.001 bis 5.000  37  

5.001 bis 10.000  14  

10.001 bis 20.000  11  

Über 20.000  11  

 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass nicht für alle Anfragen Angaben zur Nutzung (Lager oder 
Produktion etc.) vorliegen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass einzelne Anfragen so-
wohl Lager- als auch Produktionsflächen benötigen. Die Anzahl der jeweiligen Anfragen sind 
über den genannten Zeitraum relativ konstant geblieben.  
 
2. Anzahl der Anfragen nach Branche und weiteren Kriterien vom 01.01.2020 bis 
30.09.2023:  
 
Ansiedlungsart  
• Gewerbehallen: Erweiterung (23), Neuansiedlung (21), Verlagerung (25) und keine Anga-
be (44).  

• Gewerbegrundstücke: Erweiterung (20), Neuansiedlung (40), Verlagerung (21) und keine   
Angabe (40).  
 
Art der Anfrage (Kauf oder Miete)  
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• Gewerbehallen: Miete (64), Kauf (17), Beides (30), keine Angabe (4)  

• Gewerbegrundstücke: Miete (4), Kauf (100), Beides (14), keine Angabe (3).  
 
 
 Anfragen nach Branche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aktuelle Lage mit Hinblick auf die Vermarktung des Orica-Geländes:  
Von der Gesamtanzahl der Anfragen im obigen Berichtszeitraum sind derzeit insgesamt 19 
qualifizierte Anfragen nach Grundstücken und 25 qualifizierte Anfragen nach Gewerbehallen 
aktuell.  
Im Hinblick auf die künftige Vermarktung des Orica-Geländes müssten diese Anfragen im 
Einzelfall auf die Nutzung, Größe und Branche betrachtet, geprüft und im Detail abgefragt 
werden.  
 
Sofern Sie weitere Details zu den obigen Auswertungen benötigen, sprechen Sie uns gerne 
an.  
 
Freundliche Grüße  
gez. Wolf-Dieter Grönwoldt 
 
 
Weitere Anfragen liegen nicht vor.  
 
Ausschussvors. Herrmann schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 20:15 Uhr.  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Friedhelm Herrmann Heinz Fischer Sara Sanna 
(Ausschussvorsitzender) (Ausschussmitglied) (Schriftführung) 

 

Branchen  Gewerbehallen  Gewerbegrundstücke  

Dienstleistung  25  37  

Automobil  6  1  

(Groß-)Handel  8  15  

Handwerk  10  8  

Drittanfragen (Makler)  7  16  

Logistik  10  9  

Produzierendes Gewerbe  19  13  

Sonstiges (Startups, Gast-
ronomie, Werkstätten, 
Vereine)  

13  16  

Keine Angaben  17  6  
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